


Ärzte-Notfalldienst
Gemeindebezirke Schmelz, Hüttersdorf, Michelbach, Primsweiler
Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 18.00 bis zum darauffolgenden
Morgen, 8.00 Uhr, und Mittwoch und Freitag jeweils von 13.00 Uhr bis zum
darauffolgenden Morgen, 8.00 Uhr.
Wochenend-Notfalldienst: Samstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.
Feiertags-Notfalldienst: von 8.00 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen, 8.00 Uhr

Fr. 05.04. Dr. Schirra & Labouvie, Schmelz .... Tel. 0 68 87 / 9 29 29
Sa. 06.04. Bereitschaftspraxis Caritas-Krankenhaus, Lebach

................................................... Tel. 0 18 05 / 66 30 04
So. 07.04. Bereitschaftspraxis Caritas-Krankenhaus, Lebach

................................................... Tel. 0 18 05 / 66 30 04
Mo. 08.04 Dr. Keller, Schmelz ....................... Tel. 0 68 87 / 20 26
Di. 09.04. Dr. Wack, Schmelz ....................... Tel. 0 68 87 / 10 88
Mi. 10.04. Herr Backes, Hüttersdorf .............. Tel. 0 68 87 / 30 47 10
Do. 11.04. Dres. Schorr/Schenk/Piayda, Schmelz Tel. 0 68 87 / 88 84 57
Fr. 12.04. Dr. Jordan, Schmelz ...................... Tel. 0 68 87 / 8 78 22

Gemeindebezirke Limbach und Dorf im Bohnental
Wochenend-Notfalldienst: Samstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.
Feiertags-Notfalldienst: von 8.00 Uhr bis zum darauf folgenden
Morgen, 8.00 Uhr
Sa./So.,
06./07.04. Bereitschaftspraxis Caritas-Krankenhaus, Lebach

.......................................................... Tel. 0  18  05  /  66  30  04

Stadt Lebach
Sa./So.,
06./07.04. Bereitschaftspraxis Caritas-Krankenhaus, Lebach

.......................................................... Tel. 0  18  05  /  66  30  04

Augenärztlicher Notfalldienst
Sa./So.,
06./07.04. Dr. Alles, Saarlouis ....................... Tel. 0 68 31 / 15 00

Notfalldienst der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte
Sa./So.,
06./07.04. Dr. Breyer, Saarlouis ..................... Tel. 0 68 31 / 4 20 54

Kinderärztlicher Notfalldienst
Dienstbereitschaft von 8.00 Uhr bis zum darauf folgenden Morgen, 8.00 Uhr.
Bei Lebensgefahr bitte direkt den Notarzt über die Rettungsleitstelle
19222 (bei Handy nur mit Vorwahl 0681) oder 112 anfordern.
Sa. 06.04. Dr. Cotta, Dillingen ...................... Tel. 0 68 31 / 7 88 05

Herr Dutka, Püttlingen ................. Tel. 0 68 98 / 68 94 44
So. 07.04. Dr. Bitsch, Merzig ........................ Tel. 0 68 61 / 7 76 01

Dr. Lauenstein, Lebach ................. Tel. 0 68 81 / 9 23 20

Apotheken-Notdienst
(Dienstbereitschaft von 8.00 bis 8.00 Uhr am Folgetag)
kostenfreie Hotline der Telekom .......................... Tel. 1 18 99
Notdiensthotline von Apotheken.de .................... Tel. 0 18 05 - 93 88 88
Fr. 05.04. Limbacher Apotheke, Schmelz-Limbach

.......................................................... Tel. 0 68 87 / 67 67
Sa. 06.04. DocMorris-Apotheke, Lebach ....... Tel. 0 68 81 / 9 36 20 90
So. 07.04. Marien-Apotheke, Schmelz-Hüttersdorf

................................................... Tel. 0 68 87 / 9 21 00
Mo. 08.04. Diana-Apotheke, Schmelz ............ Tel. 0 68 87 / 35 33
Di. 09.04. Bahnhof-Apotheke, Lebach .......... Tel. 0 68 81 / 28 38
Mi. 10.04. Linden-Apotheke, Losheim am See . Tel. 0 68 72 / 30 13
Do. 11.04. Laurentius-Apotheke, Bubach ...... Tel. 0 68 81 / 8 81 22
Fr. 12.04. Schützen-Apotheke, Lebach ......... Tel. 0 68 81 / 22 33

Tierärztlicher Notdienst
Notdienst sollte nur in Anspruch genommen werden, wenn Haustierarzt/-
ärztin nicht erreichbar ist. Wochenendnotdienst beginnt samstags um 13.00
Uhr und endet montags um 7.00 Uhr.
Sa./So.,
06./07.04. Tierarztpraxis Scherzinger, Saarlouis

................................................... Tel. 0 68 31 / 96 46 66

Zahnärztlicher Notfalldienst
(nur in dringenden Fällen und nach vorh. telefonischer Vereinbarung)
Sa./So.,
06./07.04. Zahnarztpraxis Fries, Schmelz ...... Tel. 0 68 87 / 91 22 49

DRK-Einsatzwagen (Tag und Nacht)
Rettungsleitstelle Winterberg, Saarbrücken .............................. Tel. 19222
mit dem Handy ................................................................ Tel. 06 81 / 19222

Gemeindeverwaltung .......................................................... (06887) 3010
Feuerwehr und Polizeinotruf ............................................. 110
Bauhof .................................................................................. 9124455
Bereitschaft Bauhof ............................................................. (0160) 8859-361
Bereitschaft Wasserwerk ..................................................... (06887) 9124660
Wasserwerk Schmelz (Büro) .................................................... (06887) 92188
Technischer Leiter H. Birringer .................................................. (06887) 92201
E-Mail ............................................................... wasserwerk.technik@schmelz.de

Behindertenbeauftragter Manfred Leinenbach ............... (06887) 8 948122
E-Mail ............................................................ manfred.leinenbach@kabelmail.de
Schiedsmänner der Gemeinde Schmelz
Bez. Bettingen: Ulrich Birringer, Ambetstr. 59 ........................ 88328
Bez. Außen und Michelbach: Herbert Marx, Buchenheide 1 .. 92892
Bez. Limbach u. Dorf i. B.:  Herbert Marx, Buchenheide 1 ...... 92892
Bez. Hüttersdorf u. Primswlr.: W. Müller, Zu den Eichen 9 ..... (06881)  516 49
Polizei: Polizeiwache Schmelz ................................................ (06887) 92923
Sollte die Polizeiwache Schmelz nicht besetzt sein,  so ist
die Polizeiinspektion Lebach zuständig .................................... (06881) 5050
energis-Netzgesellschaft mbH
Störungsdienst Strom (energis). ........................................ (0681) 9069-2611
Störungsdienst Erdgas (energis) ........................................ (0681) 9069-2610
Giftzentrale Saar .................................................................. (0 68 41) 19240
Aids-Beratungsstelle, Gesundheitsamt Saarlouis,
Choisyring 5, Saarlouis ................................................................. (06831)  93443
Gemeinnütziger Verein "Hilfen für Menschen
mit dementiellen Erkrankungen und ihre Angehörige" ... (06831) 444249
Anonyme Alkoholiker, Kontakt .............................. (06888) 1368 o. (06874) 441
Beratungsstelle des Diakonischen Werkes für Arbeitslose
Lothringer Str. 25, Saarlouis ......................................................... (06831)49721/46608
Beratungszeiten: Montag 9.00 - 12.00 Uhr, Mittwoch und
Donnerstag, 14.00 - 16.00 Uhr oder nach telef. Vereinbarung.
Arbeiterwohlfahrt, Arbeitsstelle für Integration, Beratung
und Unterstützung bei der Integration behinderter Kinder in
Regelkindergärten, Vaubanstr. 21 ........................................... (06831) 121721
Beratungsstelle für junge Arbeitslose, Kath. Erwachsenenbild. e.V.,
Hospitalstraße 7, 66798 Wallerfangen ..................................... (06831) 965646
Caritas Sozialstation, Mottener Str. 61, 66822 Lebach
Sprechstunden nur nach telefonischer Vereinbarung! ............... (06831) 48 39
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen: Mo., Mi., Do., (06881) 538661
Beratungs- u. Koordinierungsst. für ältere Menschen: Mo.-Fr. (06881) 52006
Psychosoziale Beratung: Mo.-Fr., Gruppe: Do., 17.00-18.30 Uhr (06881) 52524
Insolvenz- und Schuldnerberatung: Mi., Fr. (halbtags) .......... (06881) 537102
Kinderkleiderkammer: geöffnet Mo., 14.00-16.30 Uhr
Ambulanter Hospizdienst Lebach-Schmelz
ehrenamtliche Begleitung für schwerkranke und sterbende Menschen
und deren Angehörige ............................................................. 0 68 81 / 53 79 96
Dtsch. Kinderschutzbund, Nachtweidstr. 23,  Dillingen ......... (06831) 701570
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle
des Bistums Trier, Pfarrgasse 9, Lebach ................................. (06881) 4065
Anmeldung telefonisch zwischen 8.00 Uhr und 16.30 Uhr

Gleichstellungsstelle für Frauen beim Landratsamt
Saarlouis ............................................................................... (06831) 444-319
Täglich nach vorheriger Vereinbarung.
Kirchliche Sozialstation Lebach-Schmelz, Kranken- und
Altenpflege im häuslichen Bereich, Pfarrgasse 9, Lebach .......... (06881) 4839
Kostenlose Schülerhilfe im Grundschul- und Sekundarbereich in
der Therapeutischen Schülerhilfe Lebach der Arbeiterwohlfahrt
mit Eltern-/Familienberatung bei Schul-/Lernschwierigkeiten,
Verhaltensauffälligkeiten usw.; Schülerhilfe Grundschule,
Schülerhilfe Sekundarbereich ................................................................ (0 68 81) 5 28 41
Notruf und Beratung für vergewaltigte und misshandelte
Frauen,  Sbr., Nauwieser Str. 19 ............................................. (06 81) 3 67 67
Mo. u. Do. von 14.00 bis 17.00 Uhr, Di. u. Fr. von 09.00  bis 12.00 Uhr.
Sozialdienst Kath. Frauen e.V., Saarbrücker  Str. 29,  Lebach
kostenlose Hilfe; Bürozeiten: Mo. - Fr. von 8.00 - 12.00 Uhr ...... (06881) 4101
Hilfen für Familien mit geistig Behinderten
Familienentlastender Dienst (FED) der  Lebenshilfe e. V.,
66793 Saarwellingen,
Telefon 8.00-16.00 Uhr ............................................................ (0 68 38) 98 27-70
Telefon 16.00-8.00 Uhr ............................................................ (01 71) 3 87 51 24
Telefonseelsorge Saarbr., rund um die Uhr gebührenfrei ...... 08 00 / 1 11 01 11
Donum Vitae - Schwangerschaftskonfliktberatung e. V.,
Termin nach Vereinbarung ...................................................... (0 68 31) 12 00 28
Verband allein erziehender Mütter und Väter,
Gabriele Ewen ......................................................................... (0 68 81) 92 43 03
Saarländischer AnwaltVerein
24 Std. anwaltlicher Notdienst in Strafsachen ........................... (0172) 6806275
Pflegestützpunkt Saarlouis ................................................. (0 68 31) 12 06 30

Versichertenälteste in der Gemeinde Schmelz
Deutsche Rentenversicherung Saar
Helmut Scherer, Schmelz-Primsweiler, Jahnstraße 28 ............... (06881) 51581
Deutsche Rentenversicherung Bund
Arno Scheid, Schmelz, Robert-Koch-Str. 95 .............................. (0 68 87) 34 34
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Knappschaftliche Kranken- und Pflegeversicherung
Dieter Leidinger, Schmelz, Stefanstraße 10 .............................. (06887) 6364

Wichtige Rufnummern

www.schmelz.de
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Amtlicher Teil
Mit öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen amtlichen Mitteilungen

Trainingsausfall im Kulturhaus in Hüttersdorf
Wegen der Durchführung von Veranstaltungen steht das Kulturhaus
in Hüttersdorf an folgenden Terminen für den Trainingsbetrieb nicht
zur Verfügung:
Freitag, 12. April 2013,
Freitag, 26. April 2013.
Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis.
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

Schmelzer Woche 2013
Die Schmelzer Woche findet in der Zeit vom 03. Mai bis 12. Mai
2013 statt. Zahlreiche Vereine und Gruppierungen leisten mit
ihren Veranstaltungen wieder einen Beitrag zur Gestaltung des
Programms der Festwoche. Offiziell eröffnet wird die Schmel-
zer Woche in diesem Jahr im Rahmen des 50-jährigen Jubilä-
ums des Akkordeonvereins 63 Hüttersdorf.
Die Gemeinde bringt auch in diesem Jahr ein Programmheft
zur Schmelzer Woche heraus, in dem alle Veranstaltungen an-
gekündigt werden. Vereine, die in der Schmelzer Woche Veran-
staltungen durchführen, werden gebeten, die entsprechenden
Daten für das Programmheft bis spätestens Freitag, 12. April
2013, der Gemeindeverwaltung, Frau Altmeyer, Rathausplatz
1, 66839 Schmelz, E-Mail: s.altmeyer@schmelz.de, mitzuteilen.

Fischereigenossenschaft Schmelz
Genossenschaftsversammlung - Die Genossenschaftsversammlung
für das Jahr 2013 findet am Montag, 29. April 2013, um 19.00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses statt. Personen, die stimmberech-
tigt an der Versammlung teilnehmen möchten und bis dato noch
nicht ins Fischereikataster eingetragen sind, können dies noch bis
Freitag, 26. April 2013, 16.00 Uhr, im Rathaus der Gemeinde Schmelz,
Zimmer 2.14 (Herr Rupp), veranlassen.
Folgende Tagesordnung ist in der Versammlung vorgesehen:
1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2. Annahme der Niederschrift der letzten Fischereigenossen-

schaftsversammlung
3. Bericht des Vorstandes

a) Aktivitäten
b) Kassenbericht

4. Bericht der Kassenprüfer
5. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages
6. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die

Haushaltssatzung 2013
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Verschiedenes
Armin Emanuel, Vorsitzender

Die Passbehörde informiert
Die Personalausweise, die bis einschließlich 21.03.2013, und die
Reisepässe, die bis einschließlich 14.03.2013 beantragt worden sind,
können beim Ordnungsamt der Gemeinde Schmelz, Rathaus, Zim-
mer 1.13, 1.14 und 1.22, abgeholt werden.
Der bisherige Personalausweis bzw. der Reisepass ist mitzubringen.
Bei Personalausweisen und Reisepässen ist die Ausgabe auch an
Personen möglich, die den bisherigen Personalausweis bzw. Reise-
pass des Antragstellers und eine schriftliche Vollmacht vorlegen.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: Armin Emanuel

Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
Auskünfte und eine kostenlose Broschüre zur Erteilung einer Vor-
sorgevollmacht oder Erstellung einer Betreuungsverfügung sind bei
der Betreuungsbehörde des Landkreises Saarlouis, Kaiser-Friedrich-
Ring 31, 66740 Saarlouis, Tel. (06831) 444-436 oder E-Mail: Elfriede-
Bickelmann@kreis-saarlouis.de, erhältlich.

Tipps und Übungen zum Vorstellungsgespräch
Workshop für Jugendliche am 11. April im Berufsinformations-
zentrum Saarlouis - Am Donnerstag, 11. April, 16.00 bis 18.00 Uhr,
lädt das Berufsinformationszentrum Saarlouis interessierte Jugend-
liche zu einem Workshop im Rahmen der Reihe „Donnerstag ist BiZ-
Tag“ ein. Das Motto lautet diesmal „Tipps und Übungen zum Vor-
stellungsgespräch“.
Wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hat mit der schrift-
lichen Bewerbung und dem Auswahltest bereits die ersten Hürden
genommen und ist in der engeren Auswahl. Jetzt gilt es, souverän
in die nächste Runde zu gehen und die Personalverantwortlichen
durch authentisches Auftreten von sich zu überzeugen.
Im Workshop informieren Fachleute, wie Jugendliche im persönli-
chen Gespräch punkten können und geben Tipps zu Gesprächsvor-
bereitung und -verlauf, Outfit und Verhalten, Körpersprache, Mi-

mik und Gestik sowie heiklen Fragen, auf die man sich gefasst ma-
chen sollte.
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erfor-
derlich.
Kontakt: Berufsinformationszentrum (BiZ) Saarlouis, Ludwigstraße
10, 66740 Saarlouis, Tel. (06831) 448248, E-Mail: saarlouis.biz-
@arbeitsagentur.de

Fisherman & der Kaffeehäusler
Samstag, 13. April 2013, 20.00 Uhr

Fisherman & der Kaffeehäusler ist ein Duo, das aus dem saarländi-
schen Show- und Sound-Ensemble „Chorwurm“ hervorgegangen
ist. Der Ausnahme-Vokalist Axel Schweizer ist „Fisherman“, der
erfahrene Pianist Berthold Hemmen der „Kaffeehäusler“.
Das schlagkräftige Duo bietet ein Programm, das es in dieser Form
eigentlich nicht mehr geben dürfte, glaubt man denn den Medien-
machern, deren gewinnbringendes Schlüsselwort die „Zielgruppe“
ist. Schweizer und Hemmen setzen sich darüber hinweg. Ihr Publi-
kum hält sich an keine Marketing-Befehle, und die Nummernfolge
ist ein verwegener Ritt über „Beat off“, Sparte und Eigengewächs.
Scheinbar wahllos kombiniert man brandaktuelle Hits mit denen
des vergangenen Jahrhunderts, setzt aber auch auf weniger Geläu-
figes, etwa von Konzeptalben deutscher Liedermacher. Oder auf
Kult. So hört man in dem brandneuen Bühnenprogramm eigenwilli-
ge Versionen von Beatles-Songs wie „Come together“ und
„Maxwell’s Silverhammer“, edelste Balladen von Billy Joel, Chris
de Burgh, den Eagles und Elton John, gleich darauf kommen rockige
Nummern von den „Hollies“, Joe Cocker, auch legendäre Swing-Num-
mern und humoreske Stücke von Udo Jürgens, J. v. d. Lippe und
Bodo Wartke. Ein Musikabend mit vielen wechselnden Stimmun-
gen, sehr persönlich interpretiert und auf das Nötigste reduziert.
Ein fast sonderbares Gesamtkunstwerk aus Anarchie und Unter-
haltung, das Schweizer und Hemmen offenkundig großen Spaß be-
reitet - und beim Publikum bestens ankommt.
Wenn so manche musikalische Formation für den geneigten Saarlän-
der Pflicht ist, dann sind „Fisherman & der Kaffeehäusler“ die Kür.
Warum? Nicht fragen. Hingehen!
Eintritt: 8 Euro
Karten im Vorverkauf seit 25.03.2013 beim Kulturamt, Rathaus, Zim-
mer 2.15, Schreibwaren Merten und Kott, Hüttersdorf, und Mode
für Männer, Schmelz, sowie telefonisch unter (06887) 301138.

mit den amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Schmelz sowie der Gemeindebezirke:
Schmelz - Hüttersdorf - Limbach - Michelbach - Primsweiler - Dorf im Bohnental
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Erste Hilfe am Kind
Das DRK veranstaltet in Zusam-
menarbeit mit dem „JuPp“ der Ge-
meinde Schmelz für alle Interes-
sierten einen Kurs speziell zur Ers-

ten Hilfe am Kind. Dieser bedient Techniken für kleine und gro-
ße Notfälle an Kleinkindern von 0 bis 7 Jahren.
Eltern können ihre Kinder kostenfrei mitbringen!
Wann? Samstag, 27.04.2013

09.00-18.00 Uhr
Wo? Lindenstraße 11, Schmelz (Büro JuPp)
Kosten? 30,00 Euro pro Teilnehmer
Anmeldung? telefonisch oder per E-Mail bis 22.04. an:
„JuPp“ Schmelz, Lindenstraße 11, 66839 Schmelz, Tel. (06887)
3050114, E-Mail: jupp@schmelz.de

Eröffnung in Schmelz

am 11.04.2013 um 15.00 Uhr, Rathausplatz 3, in den neuen
Räumen des Vitarium-Pflegewohnens (1. Etage)
Eine Begegnungsstätte für an Demenz erkrankte Menschen und
ein Entlastungsangebot für pflegende Angehörige.
Wir möchten Sie: beraten - begleiten - entlasten.
Donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldungen: DRK-Kreisverband
Saarlouis e. V., Anke Even, Tel. (06831) 42152

Friedhofs- und Begräbnissatzung
der Gemeinde Schmelz
Gemäß § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der
Fassung vom 27. Juni 1997, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.
Februar 2009 (Amtsbl. 2009, S. 1215), und § 8 des Gesetzes über das
Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) vom
05. November 2003 (Amtsbl. S. 2920), geändert durch Gesetz vom 15.
September 2010 (Amtsbl. 2010, S. 1384), wird aufgrund des Gemein-
deratsbeschlusses vom 31. Januar 2013 und durch Genehmigung
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom
14. März 2013 folgende Friedhofs- und Begräbnissatzung erlassen:
Inhaltsübersicht
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck
§ 3 Bestattungsbezirke
§ 4 Schließung und Entwidmung
II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN
§ 5 Öffnungszeiten
§ 6 Verhalten auf dem Friedhof
§ 7 Gewerbetreibende
III. BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN
§ 8 Allgemeines
§ 9 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 10 Ausheben der Gräber
§ 11 Ruhefristen
§ 12 Umbettungen
IV. GRABSTÄTTEN
§ 13 Allgemeines
§ 14 Reihengrabstätten
§ 15 Urnenreihengrabstätten
§ 16 Ehrengrabstätten
V. GESTALTUNG DER GRABSTÄTTEN
§ 17 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
§ 18 Wahlmöglichkeiten
VI. GRABMALE UND BAULICHE ANLAGEN
§ 19 Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften
§ 20 Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften
§ 21 Zustimmungserfordernis
§ 22 Anlieferung
§ 23 Standsicherheit der Grabmale
§ 24 Unterhaltung

§ 25 Entfernung
VII. HERRICHTUNG UND UNTERHALTUNG DER GRABSTÄTTEN
§ 26 Allgemeines
§ 27 Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften
§ 28 Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften
§ 29 Vernachlässigung der Grabpflege
VIII. LEICHENHALLE UND TRAUERFEIER
§ 30 Benutzung der Leichenhalle
§ 31 Trauerfeier
IX. SCHLUSSVORSCHRIFTEN
§ 32 Alte Rechte
§ 33 Haftung
§ 34 Gebühren
§ 35 Zuwiderhandlungen
§ 36 Rechtsmittel
§ 37 Inkrafttreten
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
§ 1 - Geltungsbereich
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemeinde
Schmelz gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe:
a) Friedhof Schmelz-Bettingen
b) Friedhof Schmelz-Außen
c) Friedhof Hüttersdorf
d) Friedhof Limbach
e) Friedhof Michelbach
§ 2 - Friedhofszweck
(1) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde

Schmelz.
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei ih-

rem Ableben Einwohner der Gemeinde Schmelz waren. Glei-
ches gilt für verstorbene Verwandte von Gemeindeeinwohnern
in gerader und ungerader Linie bis zweiten Grades, die zum
Todeszeitpunkt nicht in der Gemeinde gewohnt haben, aber bei
denen eine Bestattung in der Gemeinde begründet werden kann,
insbesondere, wenn sie bereits früher Einwohner der Gemein-
de Schmelz waren. Dies gilt auch für Personen, die früher bereits
Einwohner der Gemeinde Schmelz waren. Einen Anspruch auf
Bestattung haben auch die in der Gemeinde verstorbenen oder
tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekann-
tem Wohnsitz. Die Bestattung anderer Personen bedarf der vor-
herigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 3 - Bestattungsbezirke
(1) Das Gemeindegebiet wird in folgende Bestattungsbezirke ein-

geteilt:
a) Bestattungsbezirk Schmelz-Bettingen

Er umfasst den Gemeindebezirk Schmelz-Bettingen.
b) Bestattungsbezirk Schmelz-Außen

Er umfasst den Gemeindebezirk Schmelz-Außen sowie den
Ortsteil Schattertriesch.

c) Bestattungsbezirk Hüttersdorf
Er umfasst die Gemeindebezirke Hüttersdorf und Primsweiler.

d) Bestattungsbezirk Limbach
Er umfasst die Gemeindebezirke Limbach und Dorf im Boh-
nental.

e) Bestattungsbezirk Michelbach
Er umfasst den Gemeindebezirk Michelbach.

(2) Die Verstorbenen werden auf dem Friedhof des Bestattungsbe-
zirkes bestattet, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Dies
gilt nicht bei einer Bestattung in das Grabfeld ohne besondere
Gestaltungsvorschriften auf dem Friedhof Schmelz-Außen.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen.
§ 4 - Schließung und Entwidmung
(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus

wichtigem öffentlichen Interesse geschlossen oder entwidmet
werden.

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzun-
gen ausge-schlossen. Besteht die Absicht der Schließung, so
werden keine Nutzungs-rechte mehr erteilt. Durch die Entwid-
mung verliert der Friedhof seine Eigen-schaft als öffentliche
Bestattungseinrichtung.

(3) Die Schließung und die Entwidmung sind jeweils öffentlich be-
kannt zu machen.

(4) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rech-
te auf Bestattung entgegenstehen.

(5) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nut-
zungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind.

(6) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte auf-
gehoben oder im Einvernehmen mit den Berechtigten abgelöst
werden sollen, sind unter ersatz-weiser Einräumung entspre-
chender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nut-
zungsberechtigten möglich.

II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN
§ 5 - Öffnungszeiten
(1) Die Friedhöfe sind während den an den Eingängen bekannt ge-

gebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Be-

treten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorüber-
gehend untersagen.

§ 6 - Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entspre-

chend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals
sind zu befolgen.
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(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung
und unter Verantwortung Erwachsener betreten.

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenom-

men Kinderwagen und Rollstühlen sowie Fahrzeuge bis zu
7,5 t zulässigem Gesamtgewicht der Friedhofsverwaltung
oder von ihr beauftragten Dritten und der für den Friedhof
zugelassenen Gewerbetreibenden,

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen sowie gewerb-
liche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung
störende Arbeiten auszuführen,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne
Zustimmung der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu fo-
tografieren,

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die
bei der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grab-
stätten zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie Rasen-
flächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten,

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stel-
len abzulagern,

h) zu lärmen und zu spielen,
i) Wasserentnahmestellen zu verunreinigen und missbräuch-

lich zu benutzen,
j) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen von vorstehendem
Abs. 3 (a- i) zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

§ 7 - Gewerbetreibende
(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner und sonstige Gewerbetreiben-

de bedürfen für Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen
Zulassung durch die Gemeinde, die gleichzeitig den Umfang der
Tätigkeiten festlegt.

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die in fachlicher, betriebli-
cher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. Die Zulassung
erfolgt formlos.

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Fried-
hofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beach-
ten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder
ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den
Friedhöfen schuldhaft verursachen.

(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags
innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die Friedhofs-
verwaltung kann Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen.

(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien
dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und nur an Stel-
len gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Beendi-
gung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits-
und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu
versetzen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen
keinerlei Abraum ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an
oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt
werden.

(6) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die
Vorschriften der Abs. 3 bis 5 verstoßen oder bei denen die Vor-
aussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gege-
ben sind, kann die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder auf
Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei einem schwer-
wiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.

III. BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN
§ 8 - Allgemeines
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbe-

falls bei der Gemeinde anzumelden. Der Anmeldung sind die
erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(2) Für die Bestattung haben die volljährigen Angehörigen in fol-
gender Reihenfolge zu sorgen:
1. die Ehefrau/der Ehemann
2. die Partnerin/der Partner einer eingetragenen Lebenspart-

nerschaft
3. die Kinder
4. die Eltern
5. die Partnerin/der Partner einer auf Dauer angelegten nicht-

ehelichen Lebensgemeinschaft nach § 7 Absatz 3 Nummer
3 in Verbindung mit Absatz 3a des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003,
BGBl. S. 2954), zuletzt geändert durch Artikel 2a des Geset-
zes vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856, 2874), in der
jeweils gültigen Fassung

6. die Geschwister
7. die Großeltern
8. die Enkelkinder
Kommt für die Bestattungspflicht ein Paar oder eine Mehrheit
von Personen in Betracht, so geht jeweils die ältere Person der
jüngeren hinsichtlich der Bestattungspflicht vor.

(3) Sind Bestattungspflichtige im Sinne des Abs. 2 nicht vorhanden
oder nicht zu ermitteln oder kommen sie ihrer Pflicht nicht nach
und veranlasst kein anderer die Bestattung, hat die für den Ster-
beort zuständige Ortspolizeibehörde diese anzuordnen oder auf
Kosten der/des Bestattungspflichtigen selbst zu veranlassen.

(4) Soll eine Urnenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung
über die Einäscherung vorzulegen.

(5) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest.
Die Bestattungen erfolgen regelmäßig an Werktagen.

(6) Leichen müssen spätestens 7 Tage nach Eintritt des Todes erd-
bestattet sein. Aschen müssen spätestens 3 Monate nach der
Einäscherung bestattet werden, andernfalls werden sie auf Kos-
ten des Bestattungspflichtigen in einer Einzelgrabstätte bestat-
tet. Die Ortspolizeibehörde kann hiervon Ausnahmen zulassen,
wenn keine gesundheitlichen Gefahren zu befürchten sind.

§ 9 - Beschaffenheit von Särgen und Urnen
(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass je-

des Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist.
(2) Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastun-

gen nur Särge und Urnen aus leicht abbaubarem Material (z.B.
Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspalten-
den, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden
Lacke und Zusätze enthalten, es sei denn, dass eine Leiche in
einem Metallsarg zum Bestattungsort überführt werden muss.
Entsprechendes gilt für Sargzubehör und -ausstattung. Die Klei-
dung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien be-
stehen.

(3) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im
Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere
Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4) Die Asche Verstorbener ist in festen und verschlossenen Urnen
beizusetzen, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden,
nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden La-
cke und Zusätze enthalten. Die Urne muss äußerlich mit der
Bezeichnung der Feuerbestattungsanlage, der Nummer des Ein-
äscherungsverzeichnisses, dem Namen und Vornamen der/des
Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbedatum gekennzeichnet
sein. Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, sol-
len aus leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material be-
stehen.

§ 10 - Ausheben der Gräber
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung oder von ihr

beauftragten Dritten ausgehoben und wieder verfüllt.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche

(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 1,00 m,
bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,60 m.

(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch
mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

§ 11 - Ruhefristen
(1) Für Erdbestattungen beträgt (mit Ausnahme des Abs. 2) die

Ruhefrist für alle Grabstellen 25 Jahre.
(2) Für Erdbestattungen in einem Rasengrabfeld beträgt die Ruhe-

frist 20 Jahre.
(3) Für Aschenreste beträgt (mit Ausnahme des Abs. 4) die Ruhe-

frist 20 Jahre.
(4) Für Aschenreste, die in bestehende Reihengrabstätten bestat-

tet werden, beträgt die Ruhefrist 15 Jahre.
§ 12 - Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet

der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Umbettun-
gen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in eine
andere Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte sind innerhalb
des Gemeindegebietes nicht zulässig. § 4 Abs. 6 bleibt unbe-
rührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und
Aschenreste können nur mit vorheriger Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt
ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrab-
stätten der verfügungsberechtigte Angehörige des Verstorbe-
nen, bei Umbettungen aus Familiengräbern der jeweilige Nut-
zungsberechtigte. In den Fällen des § 29 Abs. 1 Satz 4 können
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist,
von Amts wegen in Reihengrabstätten/ Urnengrabstätten um-
gebettet werden. § 12 Abs. 2 der Satzung und § 36 BestattG
gelten entsprechend.

(5) Alle Umbettungen werden von der Gemeinde oder von ihr be-
auftragten Dritten durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der
Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an
benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung
zwangsläufig entstehen, hat der Antragsteller zu tragen. Die
Kosten werden nach dem tatsächlich anfallenden Aufwand be-
rechnet.

(7) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwe-
cken nur aufgrund behördlicher oder richterlicher Anordnung
ausgegraben werden.

IV. GRABSTÄTTEN
§ 13 - Allgemeines
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen kön-

nen Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
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a) Reihengrabstätten
b) Urnenreihengrabstätten
c) Ehrengrabstätten

(3) Es besteht kein Anspruch an einer der Lage nach bestimmten
Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

§ 14 - Reihengrabstätten
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der

Reihe nach belegt und erst im Todesfalle für die Dauer der Ru-
hezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb
des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich.

(2) Es werden eingerichtet:
a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5.

Lebensjahr, Länge des einzelnen Grabes: 1,20 m, Breite: 0,60
m (Kindergrabstätten)

b) Reihengrabfelder für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebens-
jahr,
Länge des einzelnen Grabes: 2,20 m, Breite: 1,00 m.

c) Reihenrasengrabfelder
(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet wer-

den. Es ist jedoch zulässig, in einer Reihengrabstätte neben der
Leiche eines Familienangehörigen die Leiche eines Kindes un-
ter 1 Jahr, sowie Urnen beizusetzen. Die Ruhefrist der Leiche
des Kindes beträgt hier 15 Jahre. Beides ist nur möglich, wenn
die Ruhefrist der Leiche des Kindes bzw. der Urnen die Ruhe-
frist der Leiche des Familienangehörigen nicht übersteigt.

(4) Sofern die Bodenverhältnisse eine ordnungsgemäße Verwesung
nicht zu-lassen, werden bei der Bestattung Sarghüllen verwendet.

(5) Bei Bestattungen in Rasengrabstätten werden wegen der kür-
zeren Ruhefrist immer Sarghüllen eingesetzt.

(6) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen,
nach Ablauf der Ruhezeiten, ist öffentlich bekannt zu machen.

(7) Treten nach Ablauf der Ruhezeit bei Wiederbelegung Überres-
te menschlicher Leichen zutage, so sind sie an geeigneter Stelle
auf dem Friedhof anonym dem Erdboden zu übergeben.

§ 15 - Urnenreihengrabstätten
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Grabstätten für Erdbestattungen
c) Ehrengrabstätten.

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe
nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit über-
lassen werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht
möglich. In einer Urnenreihengrabstätte können zwei Aschen
bestattet werden.

(3) Es werden eingerichtet
a) Urnenreihengrabfelder für Erdbestattungen

Länge des einzelnen Grabes: 1,20 m, Breite: 0,60 m
b) Urnenreihengrabfelder in Urnenwände

(4) Nach Ablauf der Ruhefrist werden die Aschenreste aus einer
Urnenwand an geeigneter Stelle auf dem jeweiligen Friedhof
anonym dem Erdboden übergeben. Stellen die Nutzungsberech-
tigten keinen Anspruch auf die Überurnen, fallen sie entschädi-
gungslos in die Verfügungsgewalt der Gemeinde Schmelz.

(5) Bei Urnengrabstätten in Grabfeldern verbleiben die Aschenres-
te und ihre Behältnisse bis zur Neubelegung in der Grabstätte.
Bei Neubelegung noch vorhandene Aschenreste werden dann
an geeigneter Stelle auf dem jeweiligen Friedhof anonym dem
Erdboden übergeben.

§ 16 - Ehrengrabstätten
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrab-
stätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegen der Ge-
meinde.
V. GESTALTUNG DER GRABSTÄTTEN
§ 17 - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
Jede Grabstätte ist unbeschadet der besonderen Anforderungen für
Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften so zu gestal-
ten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Fried-
hofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage ge-
wahrt wird.
§ 18 - Wahlmöglichkeiten
(1) Auf allen Friedhöfen in der Gemeinde werden Abteilungen mit

besonderen Gestaltungsvorschriften eingerichtet. Eine Abtei-
lung ohne besondere Gestaltungsvorschriften wird für alle Be-
stattungsbezirke nur auf dem Friedhof in Schmelz-Außen ein-
gerichtet.

(2) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer Abteilung
mit oder ohne besondere Gestaltungsvorschriften zu wählen.
Wird von dieser Wahlmöglichkeit bei der Anmeldung der Be-
stattung kein Gebrauch gemacht, erfolgt die Bestattung in ei-
ner Abteilung mit besonderen Gestaltungsvorschriften.

VI. GRABMALE UND BAULICHE ANLAGEN
§ 19 - Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften
(1) In Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften können

Bestattungen als Erdbestattung oder als Urnenbestattung (Erd-
reihengrab) vorgenommen werden. Die Grabstellen müssen
entsprechend der jeweiligen Grabgröße eingegrenzt werden.

(2) Die Grabmale und bauliche Anlagen in Abteilungen ohne be-
sondere Gestaltungsvorschriften unterliegen unbeschadet der
Bestimmungen des § 18 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und
Anpassung an die Umgebung lediglich den allgemeinen Anfor-
derungen.

§ 20 - Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften
(1) Für alle Friedhöfe gelten folgende zusätzliche Gestaltungsvor-

schriften:
a) Reihengrabstätten

1. Zwischen den einzelnen Grabstätten werden jeweils vier
Waschbeton-platten (0,40 m x 0,40 m) und eine Wasch-
betonplatte (0,40 m x 0,20 m) verlegt. Die rückwärtige
Einfassung der Grabreihen erfolgt durch einen 25 cm
breiten Waschbetonplattenbelag.

2. Die zur Einteilung der Grabstätten erforderlichen Wasch-
betonplatten werden von der Gemeinde geliefert und
verlegt.

3. Sonstige Grabeinfassungen sind nicht zulässig.
4. Die anzulegende Grabfläche hat die Maße 1,80 m x 0,85

m.
5. Die Oberkante der Grabfläche ist in gleicher Höhe mit

den Gehwegrandsteinen bzw. Gehwegplatten anzule-
gen.

6. Grabmale dürfen einschließlich Sockel nicht höher als
0,70 m sein und die Breite der anzulegenden Grabfläche
nicht überschreiten. Das Aufstellen darf erst erfolgen,
wenn die Grabeinfassung durch die Gemeinde hergestellt
worden ist. Grabschmuck, Grableuchten, Grabfiguren
etc. dürfen eine Höhe von 80 cm nicht überschreiten.

7. Abdeckplatten, die die anzulegende Grabfläche ganz
oder teilweise bedecken, sind gestattet.

b) Reihenrasengrabstätten
1. Auf allen Friedhöfen stehen Rasengrabstellen zur Verfü-

gung. Das gesamte Grabfeld wird von der Gemeinde
Schmelz mit Rasen angelegt. Zwischen den einzelnen
Grabreihen wird ein Weg angelegt.

2. Der Leistungsumfang der Grabpflege umfasst:
a) das Herrichten des Grabes und Nacharbeiten infolge

Setzungen (Auffüllen der Grabfläche, Raseneinsaat
zwischen den Frostperioden sowie das Aufrichten
des Grabmals).

b) die Pflege der Rasenfläche (Mähen, Aufnehmen, Ent-
sorgen des Schnittgutes, Düngen, Vertikutieren, Be-
wässern).

c) die Instandhaltung und Pflege der Wegeflächen
3. Kränze, Blumenschmuck und sonstiger Grabschmuck

sind nur bei Bestattungen bis zum Abräumen durch die
Gemeinde zugelassen.

4. Das Bepflanzen der Grabstätten mit Blumen, Bodendeck-
ern oder Hoch-grün ist nicht erlaubt. Ferner wird das
Einfrieden, das Abgrenzen, das Kennzeichnen der Grab-
stätten oder Grababdeckungen in jeglicher Form unter-
sagt.

5. Es sind nur Gedenktafeln zulässig, die auf einer Grund-
platte verankert sind. Die Grundplatte muss erdgleich
verlegt sein.

6. Die Grundplatte zur Aufnahme der Namenstafel muss
0,70 m breit und 0,50 m tief sein. Die Namenstafel darf
die Breite von 0,40 m und die Höhe von 0,30 m nicht über-
schreiten.

7. Das Aufstellen von Grabschmuck etc. auf dem Grabfeld
ist nur auf der Grundplatte des Grabmales zulässig. Grab-
schmuck, Grableuchten, Grabfiguren etc. dürfen eine
Höhe von 40 cm nicht überschreiten.

c) Urnengrabstätten
1. Auf allen Friedhöfen sind Urnenwände angelegt. Die

Urnenwandkammern sind so angelegt, dass zwei Urnen
bestattet werden können. Abdeckplatten für die Urnen-
wandkammern werden von der Gemeinde bereitgestellt.
Das Aufstellen von Grabschmuck, Grableuchten, Grabfi-
guren etc. vor den Urnenwänden ist nicht erlaubt. Ebenso
sind Halterungen an den Urnenkammern für Blumen,
Blumenvasen, Kerzen etc. nicht zugelassen.

2. Für die Urnenreihengrabfelder finden die Gestaltungs-
vorschriften für Reihengrabstätten beschränkt auf die
kleineren Ausmaße der Urnengrabstätten entsprechen-
de Anwendung. Grabmale dürfen einschl. Sockel nicht
höher als 0,50 m sein. Abdeckplatten, die die Grabfläche
ganz oder teilweise bedecken, sind zulässig. Grab-
schmuck, Grableuchten, Grabfiguren etc. dürfen eine
Höhe von 60 cm nicht überschreiten.

d) Kindergrabstätten
Für die Kindergrabfelder finden die Gestaltungsvorschriften
für Reihengrabstätten unter Berücksichtigung der kleineren
Ausmaße eines Kindergrabes entsprechende Anwendung.
Grabmale dürfen einschl. Sockel nicht höher als 0,50 m sein.
Abdeckplatten, die die Grabfläche ganz oder teilweise be-
decken, sind zulässig. Grabschmuck, Grableuchten, Grabfi-
guren etc. dürfen eine Höhe von 60 cm nicht überschreiten.

§ 21 - Zustimmungserfordernis
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der

vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen der Grabmalentwurf

mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift,
der Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung.
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(3) Es dürfen nur Grabmale, Einfassungen und sonstige Grabaus-
stattungen aufgestellt werden, die nachweislich in der gesam-
ten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im
Sinne des Übereinkommens über das Verbot und unverzügliche
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-Konven-
tion 182) hergestellt sind.
Sofern Grabmale, Einfassungen und sonstige Grabausstattun-
gen aus Ländern stammen, in denen Kinderarbeit bekannt wur-
de, oder wenn die Produktion bzw. teilweise Herstellung in sol-
chen Ländern erfolgte, ist mittels Zertifikat einer anerkannten
Organisation nachzuweisen, dass diese Produkte ohne ausbeu-
terische Kinderarbeit im Sinn der ILO-Konvention 182 hergestellt
sind.

(4) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen
Anlagen bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend.

(5) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige
bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung
errichtet worden ist.

(6) Ausgenommen von der Zustimmungserfordernis sind naturla-
sierte Holztafeln oder Holzkreuze unter Beachtung der Gestal-
tungsvorschriften der §§ 17 bis 20 dieser Satzung.

(7) Ohne Genehmigung oder entgegen der Genehmigung aufgestell-
te Grabmale usw. können auf Kosten des Verpflichteten durch
die Gemeinde entfernt werden.

(8) Firmenbezeichnungen dürfen auf den Grabmalen, Einfassungen
oder Abdeck-platten nicht angebracht werden.

§ 22 - Anlieferung
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen

Anlagen ist der Friedhofsverwaltung der genehmigte Aufstel-
lungsantrag vorzulegen.

(2) Die Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen sind so zu liefern,
dass sie vor der Aufstellung vom Bauhof überprüft werden kön-
nen. Einzelheiten hierzu werden von der Friedhofsverwaltung
bestimmt.

§ 23 - Standsicherheit der Grabmale
(1) Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regeln des

Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deut-
schen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks für das
Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der
jeweils geltenden Fassung) so zu fundamentieren und zu befes-
tigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen
benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können.
Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Art der Fundamentierung und
der Befestigung, insbesondere Größe und Stärke der Fundamen-
te bestimmen. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene
Fundamentierung durchgeführt worden ist.

§ 24 - Unterhaltung
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dau-

ernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten.
Verantwortlich dafür sind die Unter-haltungspflichtigen bzw. die
Nutzungsberechtigten.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen bauli-
chen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Un-
terhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe
zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge können die Friedhofsver-
waltung oder von ihr beauftragte Dritte auf Kosten des Ver-
antwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grab-
malen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zu-
stand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung
nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist be-
seitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder
Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die
Gemeinde Schmelz ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzube-
wahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne
weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung
und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verant-
wortlichen haften für jeden Schaden, der durch den ordnungs-
widrigen Zustand von Grabmalen oder sonstigen baulichen
Anlagen entsteht.

§ 25 - Entfernung
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der

Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes werden die
Grabstätten von der Gemeinde eingeebnet. Der Zeitpunkt der
Einebnung wird durch Veröffentlichung im Nachrichtenblatt der
Gemeinde bekannt gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die
Nutzungsberechtigten die Möglichkeit Grabmale, sonstige bau-
liche Anlagen, Pflanzen, Grabschmuck etc. von den Grabstätten
zu entfernen. Geschieht dies nicht, fallen sie entschädigungs-
los in die Verfügungsgewalt der Gemeinde Schmelz.

VII. HERRICHTUNG UND UNTERHALTUNG DER GRABSTÄTTEN
§ 26 - Allgemeines
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17

hergerichtet und dauernd in Stand gehalten werden. Dies gilt
entsprechend für den Grab-schmuck. Verwelkte Blumen und
Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Fried-
hofes, dem besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen
nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und
die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten sind
die Unterhaltungspflichtigen bzw. die Nutzungsberechtigten
verantwortlich, soweit in der Satzung keine andere Regelung
getroffen ist. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ru-
hezeit oder des Nutzungsrechts.

(4) Reihengrabstätten müssen binnen drei Monaten nach der Ver-
legung der Waschbetonplatten hergerichtet sein. Urnenreihen-
grabstätten müssen binnen drei Monaten nach dem Erwerb des
Nutzungsrechtes hergerichtet sein. In den Fällen, in denen die
Gemeinde für die Herstellung der Grabeinfassung zu-ständig
ist, beginnt die Frist des Satz 2 mit der Fertigstellung dieser
Arbeiten.

(5) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der
gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätte obliegt aus-
schließlich der Gemeinde.

(6) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in
Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauer-
gebinden und -gestecken nicht verwendet werden. Kleinzube-
hör wie Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus nicht verrott-
barem Material sind nach Gebrauch vom Friedhof zu entfernen
oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu
entsorgen.

§ 27 - Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften
In Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegt
die Herrichtung der Grabstätte, unbeschadet der Bestimmungen der
§§ 17 und 26, keinen besonderen Anforderungen.
§ 28 - Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften
(1) Die Grabstätten sollen in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden.
(2) Unzulässig ist:

a) das Aufstellen von Grabschmuck, Grableuchten, Grabfigu-
ren etc., die die zulässige Höhe des jeweiligen Grabmals um
mehr als 10 cm überschreiten

b) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern
c) das Einfassen der Grabstätte mit Hecken, Steinen, Metall,

Glas oder Ähnlichem,
d) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen

§ 29 - Nicht satzungsgemäße Gestaltung, Herrichtung oder Pflege
(1) Wird eine Grabstätte in Widerspruch zu den §§ 17, 19, 20, 21, 26

und 28 dieser Satzung gestaltet oder hergerichtet oder nicht
gemäß den in §§ 17 und 26 dieser Satzung aufgeführten Anfor-
derungen gepflegt, kann die Friedhofsverwaltung den Verant-
wortlichen durch schriftlichen Verwaltungsakt auffordern, einen
den Vorgaben der genannten Satzungsbestimmungen entspre-
chenden Zustand herzustellen. Ist der Verantwortliche nicht
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird
durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung
zur satzungsgemäßen Gestaltung, Herrichtung und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird der unbekannte Verantwortliche
durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich
mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Kommt
der Verantwortliche der Aufforderung der Friedhofsverwaltung
gemäß Satz 1 innerhalb von drei Monaten nicht nach, kann die-
se die Grabstätte entziehen, abräumen und einebnen. Vor dem
Entzug des Nutzungsrechts ist der jeweilige Nutzungsberech-
tigte noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unver-
züglich in Ordnung zu bringen. Ist er nicht bekannt oder nicht
ohne Weiteres zu ermitteln, hat noch einmal eine entsprechen-
de öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender vier-
wöchiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Ent-
ziehungsbescheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte aufzu-
fordern, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungs-
bescheides zu entfernen. Der Verantwortliche ist in den schrift-
lichen Aufforderungen und der öffentlichen Bekanntmachung
auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen hinzuweisen.

(2) Bei nicht die Vorgaben der in Abs. 1 Satz 1 genannten Satzungs-
bestimmungen berücksichtigendem Grabschmuck (etc.) gilt Abs.
1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder
ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonde-
ren Aufwand zu ermitteln, können die Friedhofsverwaltung oder
von ihr beauftragte Dritte den Grabschmuck entfernen.

VIII. LEICHENHALLE UND TRAUERFEIER
§ 30 - Benutzung der Leichenhalle
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen und der

Totenasche bis zur Bestattung.
(2) Leichen dürfen grundsätzlich nicht öffentlich ausgestellt wer-

den. Abweichend von Satz 1 dürfen Leichen bei Vorhandensein
geeigneter Kühleinrichtungen bis zu 72 Stunden nach Eintritt
des Todes öffentlich ausgestellt werden, wenn dies gegenüber
der Ortspolizeibehörde angezeigt wird. Särge dürfen bei Bestat-
tungsfeierlichkeiten nicht geöffnet werden.

(3) Die Ortspolizeibehörde kann Ausnahmen von Absatz 2 zulas-
sen, wenn die Würde gewahrt bleibt und keine gesundheitli-
chen Bedenken bestehen.

(4) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
Verstorbenen, deren Erreger beim Umgang mit der Leiche über-
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tragen werden können, sollen in einem besonderen Raum der Lei-
chenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und
die Besichtigung der Leichen darf nur mit Erlaubnis der Ortspoli-
zeibehörde erfolgen. Diese hört zuvor das Gesundheitsamt.

§ 31 - Trauerfeier
Die Trauerfeiern werden in dem in der Friedhofshalle vorgesehe-
nen Raum oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle
abgehalten.
IX. SCHLUSSVORSCHRIFTEN
§ 32 - Alte Rechte
(1) Bei Grabstätten und Grabfeldern, über welche die Friedhofsver-

waltung bei In-Kraft-Treten dieser Satzung bereits verfügt hat,
richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bis-
herigen Vorschriften. Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung
entstandenen Nutzungsrechte an Familiengrabstätten enden mit
Ablauf der Nutzungszeit, jedoch nicht vor Ablauf der Ruhezeit
der während dieser Nutzungszeit zuletzt beigesetzten Leiche.

(2) Im Übrigen gilt diese Satzung.
§ 33 - Haftung
Die Gemeinde Schmelz haftet nicht für Schäden, die durch nicht
satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ih-
rer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entste-
hen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungs-
pflichten. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit.
§ 34 - Gebühren
Für die Benutzung der von der Gemeinde Schmelz verwalteten Fried-
höfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils
geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.
§ 35 - Zuwiderhandlungen
Bei Zuwiderhandlungen findet das Saarländische Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz vom 27. März 1974 (Amtsblatt S. 430) in seiner
jeweils geltenden Fassung Anwendung.
§ 36 - Rechtsmittel
Gegen Anordnungen oder Verfügungen, die aufgrund dieser Fried-
hofssatzung erlassen werden, stehen den Betroffenen die Rechts-
mittel nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung vom
21.01.1960 (BGBl. I S. 17) in Verbindung mit dem Saarl. Ausführungs-
gesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung vom 05.07.1960 (Amtsbl.
des Saarlandes S. 558) in der jeweils gültigen Fassung zu.
§ 37 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Gemeinde Schmelz vom
08.02.2007 und alle übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen
Vorschriften außer Kraft.
Schmelz, 31. Januar 2013
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

Ende des amtlichen Teiles

Montag - Freitag ....................................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Montag ................................................................ 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch ............................................................. 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag ................................................................. 14.00 - 16.00 Uhr

Beachten Sie bitte die besonderen Öffnungszeiten des Standesamtes!
... des Standesamtes

Montag - Freitag ................................................. 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch ............................................................. 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag ................................................................. 14.00 - 16.00 Uhr

... der Gemeindebücherei Dorf (alte Schule Dorf)
Donnerstag (außer Ferien) ................................ 17.00 - 18.00 Uhr

Genehmigung
Saarland - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Gemäß § 8 Abs. 3 Bestattungsgesetz vom 5. November 2003, zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 15. September 2010 (Amtsblatt S. 1384),
wird die Friedhofs- und Begräbnissatzung der Gemeinde Schmelz in
der vorgelegten Fassung vom 31. Januar 2013 genehmigt.
Saarbrücken, 14.03.2013
Im Auftrag: Helmut Christian
Veröffentlicht:
Schmelz, 05.04.2013
Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 1 Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997, zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 i. V. m. Art. 3 des Gesetzes Nr. 1673 zur Einfüh-
rung der elektronischen Form für das Amtsblatt des Saarlandes vom
11.02.2009 (Amtsblatt 2009, S. 1215, 1216), gelten Satzungen, die
unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Be-

kanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist der Bürgermeister dem

Beschluss widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- oder Form-
mangel gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der Tatsa-
che, die den Mangel ergibt, schriftlich geprüft worden ist.

Der Bürgermeister: Armin Emanuel
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Gesundheitsdienste

Häusliche Krankenpflege Magdalena Penth
amb. Alten-, Kranken-, Behinderten- und Kinderkran-
kenpflege, Betreuungsdienste, Haushaltshilfe, Pfle-
geeinsätze § 37 SGB XI, Demenzbetreuung, kosten-
lose Pflegeberatung

Praxis für
naturheilkundliche Diagnostik und Therapie
Klaus-A. Kreuzer, - PsychotherapeutHeilpraktiker
Hiltrud-J. Scherer, Heilpraktikerin
Schmelz, Gresaubacher Straße 19, 0 68 87 / 66 99�

www.chronische-leiden.com

Physiotherapeutische Praxis Anja Winter
Krankengymnastik, Reha-Sport, Fango, Massagen, Lymphdrainage,
Sporttherapie, Kopfschmerztherapie, PNF, KG-Gerät, Kieferbehand-
lung, Säuglings- u. Kinderbehandlung, Rückenschule, Hausbesuche
- alle Krankenkassen und Berufsgenossenschaften anerkannt
Schmelz-Hüttersdorf, Krämerstraße 6, Tel. 0 68 87 / 30 58 92

Praxis für Krankengymnastik Christian Thewes
Sportphysiotherapeut des DOSB
Krankengymnastik, Sportverletzungen,
Bobath, Skoliose, Rehasport, Kraft- und Vibrationstraining,
Lymphdrainage, Fango, Massage, Laser, Elektro

Schmerztherapie,

Schmelz-Limbach, Simmelbergstr. 22, Tel. 0 68 87 / 88 82 89

Massagepraxis Josef Schaal

Schmelz-Limbach, Dorfstr. 126, Tel. 0 68 87 /

Massage, Fango, Heißluft, Lymphdrainage, Unterwassermassage,
Stangerbäder, Fußreflexzonenmassage, Fußpflege, Chiropraktik,
Sanfte Wirbeltherapie nach Dorn

73 54

Die Pflege zu Hause - Pflegedienst Szygula

Schmelz, Berliner Str. 43A, Tel. 0 68 87 /

Ambulante Alten- und Krankenpflege, Haushaltshilfe,
zusätzl. Betreuung, Pflegeeinsätze § 37,3 SGB XI
Pflegeberatung, Notruf, Rund um die Uhr Bereitschaftsdienst

28 52
Massage-Praxis Tauchert

Schmelz, Hüttersdorfer Straße 12, Tel. 0 68 87 /

Massage, Lymphdrainage, Manipulativmassage, Dornmethode,
Breuss-Massage, Fußreflexzonenmassage, Moxa-Therapie

46 99
Praxis für Naturheilkunde Birgit Johann - Heilpraktikerin
Bioresonanztherapie, Akupunktur, Schmerztherapie, Homöopathie,
Wirbelsäulentherapie (Dorn und Breuss)
Schmelz-Michelbach, Am Kleekopf 5, Tel. 0 68 74 / 15 19

Caritas-Sozialstation Lebach-Schmelz

24-Std.-Bereitschaftsdienst: Tel. 01 71 / 7 18 56 02
Yogananda - Zentrum für Integraler Yoga
Quanten-Entrainment nach Dr. Frank Kinslow,

Yoga für Schwangere
Gabriele Dahmen, Hüttersdorf, Tel. 0 68 87 / 88 80 65

Seminare und Behandlungen,

Tel. 0 68 81 / 48 39, Fax 0 68 81 / 5 33 87

Ambulante Alten-, Kranken- und Behindertenpflege,
Haushaltshilfen, Pflegeeinsatz § 37,3 SGB XI, Vermitt-
lung von ehrenamtlichen Mitarbeitern

Praxis für Physiotherapie Alexander Thewes

Tel. 0 68 87 / 30 500 50

Krankengymnastik,
Zusatzangebot: Kopfschmerztherapie, Vibrationstrai-

ning, Prävention, Aromaöl-Massage

Lymphdrainage, Massage, Fango/Heißluft,
Hausbesuche;

Schmelz-Hüttersdorf, Primsweilerstr. 39d (praxiseigene Parkplätze)

Traditionelle Chinesische Medizin
Akupunktur Homöopathie
Annika Glunz, Zum Wasserturm 6, Schmelz/PW,
Tel. 0 68 81 / 5 35 95, Mobil: 01 63 / 8 47 53 68
www. .deheilpraktikerin-glunz

·

Fachpraxis für Wirbelsäulentherapie
Markus Herrig Heilpraktiker Master of Chiropraktik
Nicole Herrig Heilpraktikerin Physiotherapeutin
Chiropraktik - Ostheopathie - Massage - Schmerztherapie
Schmelz, Trierer Str. 45, Tel. 0 68 87 / 8 74 75

Therapeutin für Geistiges Heilen und Rückführung
Lebensenergieberatung, Gesprächstherapie,

Radiästhesie,
ThetaHealing, BodyTalk, Reiki-Meisterin
Margit Müller, Bauerstr. 15, Tel. 0 68 87 /

Matrix Energetics,
Klangschalenmassage, Arbeit mit Frequenzen,

Schmelz, 28 42
E-Mail: margit_mueller@t-online.de

Schmelz-Hüttersdorf, Primsstr. 4, Telefon 0 68 87 / 3 04 92 05
24-Stunden-Bereitschaftsdienst, Mobil 01 71 / 8 54 00 97

Praxis für Krankengymnastik Marion Söther-Schwarz
Krankengymnastik, Bobath für Erwachsene und neu für Kinder, PNF,
Skoliosetherapie, Manuelle Therapie, Kraft- u. Vibrationstraining,
Rehasportgruppen, Lymphdrainage, Massage, Lomi Lomi Massage,
Fango, Eis, Rückenschule, Pilates

Dorfstr. 130, Tel. 0 68 87 / 9 26 6366839 Schmelz-Limbach,

Praxis für Naturheilkunde, HP Katharina Schillo

Termine nach Vereinbarung Tel. 0 68 87 / 900 50 14
Schmelz-Hüttersdorf, Bachstr. 19 www.hp-schillo.de

Cellsymbiosistherapie,
Akupunktur,  Klassische Naturheilverfahren, Massagen

Ozontherapie, Chiropraktik,

·

·

Naturheilpraxis Silvia Groß-Wagner
Heilpraktikerin - Trad. Chinesische Medizin, Körper- u.  Ohrakup.,
kosmet. Akupunktur, Dorn & Breuss, Entspannungs- u. klass. Ver-
fahren, Massagen, Hypnosetherapie - Krankenkassenzulassung
Lockweilerstr. 4, Dorf im Bohnental, Tel. 0 68 88 / 58 09 61
www.naturheilpraxis-gross-wagner.de

Menschen für Menschen
Stationäre Pflege, Ambulante Pflege, Betreutes
Service-Wohnen, Kurzzeit-/Tagespflege, Demenz-
betreuung

www.stefanagmbh.de, info@stefanagmbh.de
Schmelz, Saarbrücker Str. 2 · Tel. 0 68 87 / 90 21-1 00 oder 90 21-3 50

Saarbrücker Str. 3
(Alter Bahnhof)
66839 Schmelz
Tel. 0 68 87 / 888 970
Mobil 0177 / 7 13 05 92

Entspannen · Wohlfühlen · Entfalten
ShenDo Shiatsu
aceki Baby- und Kinder-Shiatsu
Tibetische Massage
Ruth Pontius, Hüttersdorf, Tel. 0 68 87 / 8 93 30 22
www.raum-zur-mitte.de

Kosmetik & Massage

Hüttersdorf, Homrichstr. 24, Tel. 0 68 87 /

Heike Schmitt - Kosmetikerin - staatlich geprüfte Masseurin
Termine nach Vereinbarung!
Auch Samstag- und Abendtermine!

8 94 90 64

Doris Haupenthal, Heilpraktikerin für Psychotherapie
und Dipl. Individualpsychologische Beraterin
Doris Haupenthal, Heilpraktikerin für Psychotherapie
und Dipl. Individualpsychologische Beraterin

Tel. (0 68 71) 49 45 Mobil: (01 75) 4 11 79 56Rathausplatz 2

Ich behandle Themenwie:Sinn- u.Lebenskrisen,Beziehungsprobleme
(Partner,Kinder, Eltern,Geschwister,Arbeitskollegen),Persönlichkeitsentwicklung,
Stress und Erschöpfung,Ängste undTrauer,Psychosomatische Erkrankungen

Fachpraxis für Podologie - medizinische Fußpflege
Podologin, Diabetesassistentin DDG

Berliner Str. 43A, 66839 Schmelz-Hüttersdorf
Tel. 0 68 87 / 9 12 91 05
Termine nach Vereinbarung - mit Kassenzulassung

Heike-Lilian Philippi,

Mail: info@mutundrat.de Web: www.mutundrat.de66839 Schmelz
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Politische Parteien

Sport-Ring Schmelz

Feuerwehr-Informationen

Freiw. Feuerwehr Schmelz - Lbz. Schmelz
www.feuerwehr-schmelz.de
Termine April:
10.04., 19.00 Uhr: Übung
13.04., 08.00 Uhr: ABC-Übung
17.04., 19.00 Uhr: Übung
20.04., 15.00 Uhr: ABC-Übung, Führungskräfte
24.04., 19.00 Uhr: Übung
30.04.: Maibaumsetzen in Limbach
01.05.: Maitour
Die Route führt uns durch die Heide, am Engelgrundweiher vorbei
Richtung Sodix-Hütte, anschließend durchqueren wir den Hütters-
dorfer/Düppenweiler Wald und kehren in Düppenweiler im Huthaus
zu einer Stärkung ein. Es wird gebeten, sich bis zum 20.04. in die
Liste, welche in der Feuerwache ausliegt, einzutragen (gerne auch
mit Familie).
Herzliche Einladung auch an unsere Altersabteilung.
Ralf Schwarz, stellv. Schriftführer

Freiw. Feuerwehr Schmelz - Lbz. Limbach
www.feuerwehr-limbach.org
Termine Aktive
Sa., 06.04., 16.00 Uhr: Übung
Sa., 09.04., 18.00 Uhr: Arbeitseinsatz im Gerätehaus
Sa., 13.04., 08.00 Uhr, Sonderübung ABC-Einheiten
Am Sonntag, 14.04., begleiten wir die Kommunionkinder aus Lim-
bach/Gresaubach in die Kirche. Hierzu treffen wir uns um 9.30 Uhr
in Tuchuniform an der alten Kirche in Limbach.
Termine Jugendfeuerwehr
www.jugendfeuerwehr-limbach.de
Mo., 08.04., 17.30-19.00 Uhr: Absicherung der Einsatzstelle
Mo., 15.04., 17.30-19.00 Uhr: Setzen eines Standrohres
Andreas Koch, Schriftführer

CDU-Gemeindeverband Schmelz
www.cdu-schmelz.de
Wir gratulieren ganz herzlich allen Kommunionkindern und Ju-
bilaren unserer Gemeinde zu ihrem Ehrentag und wünschen ih-
nen frohe Stunden im Kreise ihrer Familien!
Nicolas Lorenz, Gemeindeverbands- und Fraktionsvorsitzender
Doris Kiefer, CDU-OV Schmelz
Nicolas Lorenz, CDU-OV Hüttersdorf
Bernhard Zimmer, CDU-OV Limbach
Wolfgang Quinten, CDU-OV Michelbach
Horst Schmidt, CDU-OV Primsweiler
Daniela Quinten, CDU-OV Dorf im Bohnental
CDU im Netz - Auf unserer Homepage www.cdu-schmelz.de kann
man sich über die Arbeit der CDU vor Ort informieren und aktuelle
Informationen aus der Kommunalpolitik erhalten. So unsere ableh-
nende Haltung zu der Erhöhung der Friedhofs- und Kindergarten-
gebühren sowie zum Kürzen der Aufwandsentschädigung unserer
Mandatsträger als Beitrag zur Sanierung des Gemeindehaushaltes.
Auch der Besuch unserer Abgeordneten des Deutschen Bundestages
Nadine Schön auf der Frühjahrsmesse findet sich mit Bildern dort.
Nicolas Lorenz, Gemeindeverbandsvorsitzender

Hallenbelegungspläne
für das Sommerhalbjahr 2013
Der Sport-Ring Schmelz hat in seiner Sitzung am 05. März 2013 die
nachstehenden Hallenbelegungspläne für das Sommerhalbjahr 2013
beschlossen. Die Pläne traten vorbehaltlich der Zustimmung des
Gemeinderates am Montag, 01. April 2013, in Kraft und gelten bis
einschließlich Montag, 30. September 2013. Für Rückfragen wen-
den Sie sich bitte an die Gemeinde Schmelz, Frau Bach, Tel. (06887)
301-155 oder per E-Mail j.bach@schmelz.de.

Primshalle Zeit
Montag
TL Hüttersdorf - Volleyball Jugend 17.00-19.00 Uhr (3/3)
TL Hüttersdorf - Volleyball Jugend 19.00-20.30 Uhr (1/3)
HC 77 Schmelz - Jugend 19.00-20.30 Uhr (2/3)
HC 77 Schmelz - Aktive 20.30-22.00 Uhr (3/3)
Dienstag
Kids in Bewegung HC/Kita Schmelz 13.00-16.00 Uhr

HC 77 Schmelz - Jugend 16.00-20.30 Uhr
HC 77 Schmelz - Aktive 20.30-22.00 Uhr
Mittwoch
HC 77 Schmelz - Jugend 15.30-19.00 Uhr
SG Schmelz Badminton - Jugendliche 19.00-21.00 Uhr
SG Schmelz Badminton - Erwachsene 21.00-22.00 Uhr
Donnerstag
Kids in Bewegung HC/Kita Schmelz 13.00-16.00 Uhr
HC 77 Schmelz - Jugend 16.00-19.00 Uhr
HC 77 Schmelz - Aktive 19.00-22.00 Uhr
Freitag
HC 77 Schmelz - Jugend 16.00-20.30 Uhr
HC 77 Schmelz - Aktive 20.30-22.00 Uhr

Schulturnhalle Stefanschule
Montag
frei 16.30-17.30 Uhr
TTC Schmelz - Schüler/Jugend 17.30-19.30 Uhr
DRK - Herzgruppe 19.30-20.30 Uhr
Kneippverein Schmelz Aerobic - Erwachsene 20.30-21.30 Uhr
Dienstag
Kneippverein Schmelz
Gesundheitsgymnastik - Erw. 16.30-17.45 Uhr
Kneippverein Schmelz Aerobic - Erwachsene 18.00-19.00 Uhr
frei 19.00-20.00 Uhr
TV 77 Schmelz - Erwachsene 20.00-21.00 Uhr
frei 21.00-22.00 Uhr
Mittwoch
frei 16.30-18.00 Uhr
TTC Schmelz - Schüler/Jugend 18.00-22.00 Uhr
Donnerstag
frei 16.30-18.30 Uhr
Katholische Jugend - Erwachsene 18.30-20.00 Uhr
TG 88 Schmelz 20.00-21.30 Uhr
Freitag
Kneippverein Schmelz Yoga - Erwachsene 17.30-19.00 Uhr
TTC Schmelz - Schüler/Jugend 19.00-20.00 Uhr
TTC Schmelz - Aktive 20.00-22.00 Uhr
Samstag
TTC Schmelz
(Verbandsspiele Schüler/Jugend u. Aktive) 14.30-23.00 Uhr
Sonntag
frei

Schulturnhalle Kettelerschule
Montag
TV Schmelz Gymnastikgruppe Frauen 15.30-16.30 Uhr
SG Schmelz Eltern + Kind 16.30-18.30 Uhr
SG Schmelz Ju-Jutsu - Erwachsene 19.00-21.00 Uhr
Dienstag
SG Schmelz Trampolin - Schüler 16.30-19.00 Uhr
TV Schmelz Gymnastikgruppe Frauen 19.30-20.30 Uhr
frei 20.30-22.00 Uhr
Mittwoch
SG Schmelz Trampolin - Schüler 16.00-17.30 Uhr
SG Schmelz Judo - Schüler 17.30-21.00 Uhr
Donnerstag
frei 16.30-17.30 Uhr
Kneippverein Schmelz,
Tanzgruppe - Erwachsene 17.30-19.00 Uhr
SG Schmelz, Völkerball, Erwachsene 19.00-20.30 Uhr
TV Schmelz Gymnastikgruppe Frauen 20.30-21.30 Uhr
Freitag
SG Schmelz Trampolin - Schüler 15.30-17.00 Uhr
SG Schmelz Judo - Schüler 17.00-21.00 Uhr
Samstag
KKJA Minigarde 10.00-13.00 Uhr
frei 13.00-15.00 Uhr
KKJA Tanzmariechen 15.00-17.00 Uhr
SG Schmelz Kendo - Erwachsene 17.00-19.00 Uhr
frei 19.00-22.00 Uhr
Sonntag
SG Schmelz - Eltern und Kind 10.00-12.00 Uhr
frei 12.00-16.00 Uhr
KKJA Tanzmariechen 16.00-19.00 Uhr
frei 19.00-22.00 Uhr

Schulturnhalle Johannesschule
Montag
TL Hüttersdorf - Kinderturnen u. LA Schüler 16.00-19.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Jazztanz Damen 19.00-20.15 Uhr
frei 20.15-22.00 Uhr
Dienstag
TL Hüttersdorf - Seniorinnen 15.00-18.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Damen 18.30-20.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Hobbyvolleyball Erwachsene 20.30-22.00 Uhr
Mittwoch
TL Hüttersdorf - Jazztanz Mädchen 14.30-17.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Schüler 17.30-19.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Jugend 19.00-20.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Herren 20.30-22.00 Uhr

Fortsetzung Seite 12!
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Donnerstag
TL Hüttersdorf - LA Schüler 16.30-18.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Damen 18.00-20.00 Uhr
RG Hüttersdorf -Bosseln 20.00-22.00 Uhr
Freitag
TL Hüttersdorf - Volleyball Jugend 17.00-19.00 Uhr
TL Hüttersdorf - Volleyball Herren 19.00-20.30 Uhr
TL Hüttersdorf - Gymnastik Erwachsene 20.30-22.00 Uhr
Samstag
TL Hüttersdorf - Jugend 11.00-13.00 Uhr
DRK Arbeitskreis Behinderte 13.30-14.30 Uhr
TL Hüttersdorf Rundenspiele 15.00-22.00 Uhr
Sonntag
TL Hüttersdorf Rundenspiele Jugend 10.00-18.00 Uhr

Turnhalle Michelbach
Montag
frei 15.00-18.00 Uhr
SG Schmelz Badminton - Jugendliche 18.00-20.00 Uhr
Frauengymnastikgruppe Michelbach 20.00-21.30 Uhr
Dienstag
TuS Michelbach Kinderturnen 15.30-17.00 Uhr
FFW Michelbach - Jugend 17.00-19.30 Uhr
KKJA Showtanzgruppe 19.30-21.30 Uhr
Mittwoch
TUS Michelbach, Völkerball - Jugend 16.30-18.30 Uhr
frei 18.30-20.00 Uhr
frei 20.00-22.00 Uhr
Donnerstag
frei 15.00-17.30 Uhr
frei 17.30-19.00 Uhr
VC Limbach - Jugend 19.00-21.00 Uhr
Freitag
Schwimmverein Schmelz -
Jugend/Erwachsene 17.00-18.00 Uhr
frei 18.00-22.00 Uhr
Samstag
HC 77 Schmelz - Jugend 10.00-12.00 Uhr
frei 12.00-19.00 Uhr
FFW Michelbach - Jugendabteilung 19.00-21.00 Uhr
frei 21.00-22.00 Uhr
Sonntag
SG Schmelz Badminton Wettkampf 10.00-22.00 Uhr

Talbachhalle
Montag
Tanz- und Fitnessgruppe -
Kinder und Jugendliche 15.00-19.00 Uhr
Frauenturnverein Limbach 19.00-20.00 Uhr
VC Limbach - Jugend 20.00-21.30 Uhr
Dienstag
Tanz- und Fitnessgruppe -
Kinder und Jugendliche 16.00-17.00 Uhr
frei 17.00-18.30 Uhr
Frauengymnastikgruppe Limbach-Dorf 18.30-19.30 Uhr
Tanz- und Fitnessgruppe -
Kinder und Jugendliche 19.30-20.30 Uhr
Tanz- und Fitnessgruppe - Erwachsene 20.30-22.00 Uhr
Mittwoch
frei 16.00-17.00 Uhr
TTC - Jugend 17.00-19.00 Uhr
TTC - Erwachsene u. RSG Hüttersdorf 19.00-20.00 Uhr
Tanz- und Fitnessgruppe -
Erwachsene (bis 30.06.) 20.00-21.30 Uhr
TTC -
Erwachsene u. RSG Hüttersdorf (ab 01.07.) 20.00-22.00 Uhr
Donnerstag
VC Limbach - Jugend 15.00-20.00 Uhr
Tanz- und Fitnessgruppe - Erwachsene 20.00-21.00 Uhr
Freitag
frei 16.00-17.00 Uhr
VC Limbach - Jugend 17.00-19.00 Uhr
TTC Pflichtspiele Senioren und Erwachsene 19.00-22.00 Uhr
Samstag
TTC Pflichtspiele Damen und Herren ab 17.00 Uhr

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass sich die Vereine aus-
schließlich an den oben abgedruckten Trainingsplan zu halten
haben! Der Sportring behält sich zukünftig im Zweifelsfalle eine
Kontrolle der Hallenbelegung vor!

Trainingsausfall im Kulturhaus in Hüttersdorf
Wegen der Durchführung von Veranstaltungen steht das Kulturhaus
in Hüttersdorf an folgenden Terminen für den Trainingsbetrieb nicht
zur Verfügung:
Freitag, 12. April 2013,
Freitag, 26. April 2013.
Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis.
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

FSG Schmelz-Limbach
Aktive
Sa., 06.04. 18.15 Uhr FSG Frauen - SV Wolfersweiler (Rasenplatz

Schmelz)
So., 07.04. 15.00 Uhr TuS Herrensohr - FSG 1

15.00 Uhr SG Körprich-Bilsdorf - FSG 2
15.00 Uhr SG Morscholz-Steinberg - FSG 3

Mi., 10.04. 19.00 Uhr SC Primsweiler - FSG 3

Jugendfußball SG Gemeinde Schmelz
Angehörende Vereine: SV Limbach/Dorf, TuS Michelbach, SC Prims-
weiler, 1. FC Schmelz
Sa., 06.04.
C-Jgd. 16.30 Uhr SG SV 1. FC Schmelz - SG FC Perl (Rasenplatz

Bettingen)
Di., 09.04.
A-Jgd. 19.00 Uhr SG FV Siersburg- SG SV Limbach/Dorf (Hart-

platz Siersburg)

HC Schmelz
Sa., 06.04. 18.00 Uhr F1 - Schwarzerden, Primshalle

19.40 Uhr H2 - Merzig/Brotdorf 4, Primshalle
15.30 Uhr Wemmetsweiler - mA, Wemmetsweiler
19.30 Uhr St. Ingbert 1 - H1, Ingobertushalle

So., 07.04. 15.15 Uhr Merzig/Hilbringen - mD, Merzig
17.00 Uhr Holz - F2, Holz

Do., 11.04. 16.45 Uhr Quierschied - wD, Quierschied
Fr., 12.04. 18.30 Uhr mA - VTZ Saarpfalz, Primshalle

Sportfreunde 1920 Hüttersdorf
www.sf-huettersdorf.de, www.sfh-jugend.de
Aktive:
So., 07.04. SF Hüttersdorf 2 spielfrei

15.00 Uhr DJK Dillingen - SF Hüttersdorf
Mi., 10.04. 19.00 Uhr SF Hüttersdorf 2 - FC Besseringen 2
Jugend:
Mi., 10.04. 18.00 Uhr D9 - FSV Hemmersdorf, in Hüttersdorf

TTC Limbach e. V.
Sa., 06.04. 18.15 Uhr Kutzhof - Herren 3
Mi., 10.04. 20.15 Uhr Schmelz - Senioren

Kirchenchor „Cäcilia“ Schmelz St. Marien
14. KW: keine Chorprobe
Do., 11.04. 19.30 Uhr Chorprobe im Pfarrheim St. Marien
Do., 18.04. 19.30 Uhr Chorprobe im Pfarrheim St. Marien
Do., 25.04. 19.30 Uhr Chorprobe im Pfarrheim St. Marien

Kirchenchor „Cäcilia“ Schmelz St. Stephan
Fr., 12.04. 20.00 Uhr Probe im Proberaum
Fr., 19.04. 20.00 Uhr Probe im Proberaum

Singgemeinschaft 1986 Schmelz e. V.
Mo., 08.04.20.00 Uhr Probe im „Erlenhof“
Ankündigung: Am 28. April beteiligt sich unser Chor am Schmel-
zer Bauernmarkt an der Bettinger Mühle mit Salatbuffet.

Musikverein „Harmonie“ Schmelz
Fr., 05.04. 19.00 Uhr Probe
Fr., 12.04. 19.00 Uhr Probe
Fr., 19.04. 19.00 Uhr Probe
Jugendorchester
Sa., 06.04. 14.30 Uhr Probe im Probelokal
Sa., 13.04. 14.30 Uhr Probe im Probelokal
Schülerorchester
Do., 18.04. 17.45 Uhr Probe im Probelokal

Männerchor Schmelz e. V.
Sa., 06.04. 10.00 Uhr Kompaktprobe im Pfarrheim
Mi., 10.04. 20.00 Uhr Probe im „Erlenhof“
Do., 11.04. 19.30 Uhr Vorstandssitzung in der „Schmelzer Bierstube“
Mi., 17.04. 20.00 Uhr Probe im Gasthaus Groß

MännerProjektchor Schmelz
Sa., 06.04. 10.00 Uhr Kompaktprobe im Pfarrheim
Mi., 10.04. 19.00 Uhr Probe im „Erlenhof“
Mi., 17.04. 19.00 Uhr Probe im Gasthaus Groß

Kultur-Ring Schmelz
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Kirchliche Nachrichten

Junge(n)Chor Schmelz
Sa., 13.04. 10.30 Uhr Schnupperprobe im Musiksaal Stefan-

schule
Sa., 20.04. 10.30 Uhr Probe im Musiksaal Stefanschule

Musikverein „Harmonie“ Hüttersdorf e. V.
Hauptorchester
Do., 18.04. 19.30 Uhr Probe im Proberaum
Do., 25.04. 19.30 Uhr Probe im Proberaum
Jugendorchester
Fr., 05.04. 19.00 Uhr Probe im Proberaum
Fr., 19.04. 19.00 Uhr Probe im Proberaum
Fr., 26.04. 19.00 Uhr Probe im Proberaum
Weitere Termine
So., 21.04. 15.00 Uhr Jahreshauptversammlung im Probelokal

Chorgemeinschaft Primsweiler e. V.
Mi., 10.04. 19.00 Uhr Probe, Schule Primsweiler
So., 14.04. 16.00 Uhr Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

Gemeinsame Gottesdienstordnung
der Pfarreiengemeinschaft Schmelz
Sa., 06.04. 19.00 Uhr Herz Jesu Gresaubach, Vorabendmesse

19.00 Uhr St. Stephanus Schmelz/Bettingen, Vorabend-
messe

So., 07.04. 08.30 Uhr St. Josef Dorf, hl. Messe
10.00 Uhr Kreuzerhöhung Hüttersdorf, Erstkommuni-

onfeier
09.30 Uhr Treffen am und im Kulturhaus
09.45 Uhr Prozession zur Kirche, anschließend Erstkom-

munionfeier, musikalisch gestaltet von der
Jungen Kantorei unter Leitung von Frau Gabi
Fröhlich.

10.00 Uhr St. Marien Schmelz/Außen, Hochamt
14.00 Uhr St. Willibrord Limbach, Andacht zu den 14

Nothelfern
Mo., 08.04.10.00 Uhr Kreuzerhöhung Hüttersdorf, Erstkommunion-

dankamt
18.30 Uhr St. Josef Schattertriesch, hl. Messe

Di., 09.04. 16.00 Uhr St. Willibrord Limbach, hl. Messe im Senio-
renheim Haus am Talbach

18.30 Uhr Maria Königin Primsweiler, hl. Messe
Mi., 10.04. 08.00 Uhr Herz Jesu Gresaubach, Morgengebet, an-

schließend Frühstück
10.30 Uhr St. Stephanus Schmelz/Bettingen, Wort-Got-

tes-Feier im Seniorenwohnpark Stefana
18.00 Uhr St. Stephanus Schmelz/Bettingen, Gebet für

geistliche Berufe
18.30 Uhr St. Stephanus Schmelz/Bettingen, hl. Messe

Do., 11.04. 08.00 Uhr St. Willibrord Limbach, Morgengebet, an-
schließend Frühstück

18.30 Uhr St. Marien Schmelz/Außen, hl. Messe, stille
Anbetung bis 19.15 Uhr

18.30 Uhr St. Josef Dorf, hl. Messe
Fr., 12.04. 16.00 Uhr Herz Jesu Gresaubach, hl. Messe
Weitere Informationen unter www.pfarreiengemeinschaft-
schmelz.de.
Liebe Kinder unserer Pfarreiengemeinschaft, wir laden euch ganz
herzlich zu unserer Kinderkirche ein. Am Sonntag, 14. April, tref-
fen wir uns um 10.00 Uhr im Pfarrheim in St. Marien und feiern dort
mit euch einen kindgemäßen Wortgottesdienst. Wir gestalten wie
immer etwas zusammen, singen und basteln auch. Gemeinsam be-
suchen wir danach den Gottesdienst in der Pfarrkirche. Kommt mit
euren Geschwistern, Eltern, Omas und Opas vorbei.
Euer Kinderkirche-Team

Frauenfrühstück
Wenn mir alles zuviel wird ... Vom Mut, Hilfe anzunehmen.
Unter diesem Leitgedanken findet am 16. April von 9.00 bis 11.30
Uhr im Schönstattzentrum Am Wünschberg in Lebach ein Frauen-
frühstück statt. Herzliche Einladung an alle Frauen.
Schönstattbewegung Frauen und Mütter, Referentin: Schwester
Evamaria Ludwig
Kosten: 8,50 Euro
Info und Anmeldung: Maria Warken, Tel. (06887) 1845, oder Mar-
git Truar, Tel. (06887) 1240

Pfarreien Nunkirchen und Büschfeld
Maria Himmelfahrt Büschfeld
Sa., 06.04. 17.30 Uhr Vorabendmesse

St. Antonius Bardenbach
So., 07.04. 08.30 Uhr Feier der hl. Messe

Herz-Jesu Nunkirchen
So., 07.04. 10.30 Uhr Eucharistiefeier zur Erstkommunion

Herz-Jesu Nunkirchen
Mo., 08.04.10.30 Uhr Dankmesse der Erstkommunionkinder

Ev. Kirchengemeinde Lebach-Schmelz
Pfarrerin Andrea Sattler: Tel. (06881) 2513
Amselhain 1a, 66822 Lebach
Fax (06881) 1097
E-Mail: Andrea.Sattler@ekir.de
Internet: www.evangelisch-in-lebach.de
Internet: www.evangelisch-in-schmelz.de
Gemeindebüro
Amselhain 1a, 66822 Lebach
Sekretärin Ilona Löw: Tel. (06881) 539058-0
E-Mail: lebach@ekir.de
Bürozeiten: dienstags und donnerstags von 8.00 bis 12.30 Uhr
Kirche und Dietrich Bonhoeffer Haus
Trierer Str. 37, 66822 Lebach
Wir laden herzlich ein!
Sa., 06.04. 16.00 Uhr Gottesdienst für kleine Kinder (Pfarrerin

Sattler)
So, 07.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Sattler)
Mo., 08.04.15.00 Uhr Schülertreff - Hausaufgabenhilfe (Elmar

Schützek)
17.00 Uhr Bibelstunde für Flüchtlinge im ev. Gemeinde-

zentrum Lebach für Fortgeschrittene (Pfarrer
Stoll)

19.00 Uhr Bibelstunde für Flüchtlinge im ev. Gemeinde-
zentrum Lebach für Anfänger (Pfarrer Stoll)

19.30 Uhr Gospelchor (Wolfram Schiffler)
Di., 09.04. 15.00 Uhr Schülertreff - Hausaufgabenhilfe (Elmar

Schützek)
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 1 (Pfarrerin

Sattler)
16.45 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2 (Pfarrerin

Sattler)
17.30 Uhr Frauentreff international (Petra Ferdinand-

Storb)
19.00 Uhr Treff international für Frauen und Männer

(Petra Ferdinand-Storb)
19.00 Uhr Kirchenchor (Wolfram Schiffler)
19.30 Uhr Selbsthilfegruppe „Blaues Kreuz“

Mi., 10.04. 15.00 Uhr Schülertreff - Hausaufgabenhilfe (Elmar
Schützek)

Do., 11.04. 15.00 Uhr Schülertreff - Hausaufgabenhilfe (Elmar
Schützek)

17.00 Uhr Spätlese
Fr., 12.04. 18.00 Uhr Jugendtreff (Elmar Schützek)
So., 14.04. 10.00 Uhr Gottesdienst, anschließend Kirchenkaffee

(Pfarrerin Sattler)
Mitfahrmöglichkeit zu den Gottesdiensten: Günter Zeutzem,
Schmelz, Tel. (06887) 6842

Freie evangelische Gemeinde Lebach
Dillinger Straße 80, Tel. (06838) 3662
So., 07.04. 10.00 Uhr Gottesdienst und Kindertreff
Di., 09.04. 15.00 Uhr Frauenkreis
Mi., 10.04. 19.30 Uhr Wir laden zum Bibelgespräch herzlich ein!
Fr., 12.04. 16.00 Uhr Fußball in der Halle des Kepler-Gymnasiums
So., 14.04. 10.00 Uhr Gottesdienst

72-Stunden-Aktion - Bist du dabei?
Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ setzen sich Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene bei dieser bundesweit größten
Sozialaktion für das Gute ein.
Zum ersten Mal findet die 72-Stunden-Aktion in ganz Deutschland
statt - und die Jugend unserer Pfarreiengemeinschaft macht mit.
Die Aktion findet von Donnerstag, 13. Juni, bis Sonntag, 16. Juni
2013, statt. Eingeladen sind Kinder, Jugendliche oder Junggeblie-
bene ab 12 Jahre. Also: Willst du auch
- über dich hinauswachsen
- in drei Tagen die Welt besser machen
- mit deinen Freunden/innen etwas Unvergessliches erleben
- mal was ganz Neues ausprobieren
- da anpacken, wo Hilfe gebraucht wird?
Dann bist du bei uns richtig.
Wenn du mitmachen willst oder Fragen hast, melde dich doch ein-
fach bis zum 30. April bei Juliane Ott, ottjuliane@web.de, oder bei
Conny Clodo, connyclodo(@aol.com, Tel. (0160) 5938584. Wir freu-
en uns auf dich!





Seite 16 Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Schmelz Nr. 14/2013

SchmelzGemeindebezirk
Ortsvorsteherin Bärbel Groß, Hohlgasse 8, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 87 / 32 37 oder Handy 01 78 / 7 49 30 03

... dem Leben einen würdigen Abschluss geben!

Im Familienbesitz in der 3. Generation!

Schmelz ·
Tel. 0 68 87 / 24 01

Robert-Koch-Straße 6
BESTATTUNGEN - Beraten

- Betreuen
- Begleiten

Sterbeunterstützungsverein Schmelz-Bettingen
Am Freitag, 12. April 2013, findet um 19.00 Uhr im Gasthaus „Er-
lenhof“, Goldbacher Straße, unsere Mitgliederversammlung statt.
Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht für das Jahr 2012, 2. Bericht der
Rechnungsprüfer, 3. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2012,
4. Nachwahl Vorstand, 5. Verschiedenes
Wir bitten unsere Mitglieder um rege Teilnahme.
Alfons Even, 1. Vorsitzender
Felix Emanuel, 1. Geschäftsführer

Kfd St. Stephan Schmelz
Am Montag, 27. Mai 2013, findet um 19.00 Uhr im hinteren Bereich
der Kirche eine Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstan-
des statt. Ganz herzlich laden wir dazu alle Mitglieder der kfd St.
Stephan ein. Wahlvorschläge mit Einverständniserklärung der Vor-
geschlagen erbitten wir bis 18. Mai an Frau Zita Cordier, Herrmann-
str. 6, Telefon 4297.
Frau Cordier und Frau Müller kandidieren nicht mehr.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Der Verein zur Förderung der ambulanten Krankenpflege im Bereich
der Kirchengemeinde St. Stephan e. V. Schmelz lädt seine Mitglie-
der ganz herzlich zur Mitgliederversammlung am Samstag, 27. April
2013, um 19.45 Uhr in den Räumen der Pfarrbücherei ein.
Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsit-
zenden, 2. Annahme der Tagesordnung, 3. Berichte: Vorsitzender,
Schatzmeister, Kassenprüfer, 4. Aussprache zu Punkt 3, 5. Entlas-
tung des Vorstandes, 6. Neuwahl des Vorstandes, 7. Wahl der Kas-
senprüfer, 8. Beschlussfassung über Neuregelung des Sterbegeldes,
9. Verschiedenes
Ludwig Sträßer, 1. Vorsitzender

St.-Barbara-Bruderschaft St. Stefan Schmelz e. V.
Generalversammlung am 20. April um 19.30 Uhr im Gasthaus „Er-
lenhof“. Wir bitten um eine rege Beteiligung. Der Vorstand

Kirchenchor „Cäcilia“ Schmelz St. Stephan
Alle aktiven und inaktiven Mitglieder des Kirchenchores sind recht
herzlich eingeladen zur Jahreshauptversammlung am Freitag,
26.04.2013, um 20.00 Uhr in den Räumen der KEB, Lindenstr. 2.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-
keit durch den 1. Vorsitzenden, 2. Totengedenken, 3. Grußwort des
Präses, Herrn Pfarrer Thomas Damke, 4. Annahme der Tagesord-
nung, 5. Jahresbericht des Vorstandes, 5a) Bericht der Schriftführe-
rin, 5b) Bericht des Kassierers, 5c) Bericht der Kassenprüfer, 5d)
Bericht der Chorleiterin, 5e) Bericht des 1. Vorsitzenden, 6. Aus-
sprache über die Berichte, 7. Wahl einer Versammlungsleiterin/ei-
nes Versammlungsleiters, 8. Entlastung des Vorstandes, 9. Jahres-
planung 2013, 10. Beratung und Beschlussfassung über die Anträ-
ge, 11. Beratung zum Thema Kirchenmusik in der Pfarreiengemein-
schaft, 12. Verschiedenes, 13. Schlusswort des 1. Vorsitzenden
Anträge an die Versammlung können bis zum 19.04.2013 schriftlich
an den 1. Vorsitzenden Gerhard Dräger, Thomas-Mann-Str. 8,
Schmelz, oder an die Schriftführerin Agnes Rück, Föhrenweg 14,
Schmelz, gestellt werden.

Seniorenverein 1957 Schmelz
Unsere monatliche Wanderung findet am Mittwoch, 10. April, um
14.00 Uhr statt. Wir starten vom Rathaus aus, der Weg geht durch
die Heide zur Hüttersdorfer Kapelle. Schlussrast ist gegen 15.30 Uhr
im „Wassermanns Eck“, wo auch die Autowanderer herzlich will-
kommen sind.
Klara Krämer, Wanderwartin

Vortrag zum Thema Altersvorsorge
Am Mittwoch, 10.04.2013, veranstaltet die Kolpingsfamilie Schmelz
St. Marien einen Vortrag zum Thema Altersvorsorge. Die Veranstal-
tung findet im Pfarrheim St. Marien Schmelz-Außen statt und be-
ginnt um 19.30 Uhr.
Das Niveau der gesetzlichen Rente ist aufgrund von Reformen in
Zusammenhang mit dem demographischen Wandel im letzten Jahr-
zehnt deutlich zurückgegangen und wird weiter zurückgehen. Die

zukünftigen gesetzlichen Renten werden sich in vielen Fällen nicht
deutlich von der gesetzlichen Grundsicherung abheben. Um die ent-
stehende Lücke zum bisherigen Rentenniveau zu schließen, empfiehlt
es sich, zusätzlich privat vorzusorgen. Im Gegensatz zur gesetzlichen
Rente muss man dazu selbst aktiv werden. Dabei stößt man auf eine
schwer durchschaubare Vielfalt von Möglichkeiten. Zusätzliche Ver-
unsicherung entsteht durch die anhaltende Euro-Krise und den damit
einhergehenden Vertrauensverlust in Banken und Versicherungen.
Ziel dieser Veranstaltung ist es, die bestehende Lage ausgehend von
der gesetzlichen Rentenversicherung zu erklären und Handlungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen. Nach einem einleitenden Vortrag wird ein wich-
tiger Bestandteil dieser Veranstaltung die Beantwortung Ihrer kon-
kreten Fragen sein. Denn es ist für jeden wichtig, die Problematik
zu verstehen und eine ganz persönliche Entscheidung zu treffen.
Alle an diesem Thema Interessierten sind herzlich zu dieser Veran-
staltung eingeladen.

Jahrgang 1949/50 Schmelz-Außen
Unsere nächste Wanderung findet am Samstag, 6. April, statt. Wir
treffen uns um 14.00 Uhr am Außener Dorfplatz.
Nach der Wanderung, gegen 18.00 Uhr, kehren wir im Gasthaus
Gerstner ein.
A. B.

Jahrgang 1972/73
Schmelz, Schmelz-Außen und Michelbach
Die 2. Vorbesprechung für unser Jahrgangstreffen findet am Sams-
tag, 13.04., ab 19.00 Uhr im Brauhaus Schmelz statt.
Die Einberufer

Frauenturngemeinschaft Schmelz 88 e. V.
Wichtiger Hinweis für unsere Turnschwestern: Ab dem 11. April
findet unsere Turnstunde in der Stefanschule in Schmelz-Bettingen
statt. Beginn ist um 20.00 Uhr, Ende um 21.30 Uhr. Bitte beachten!
Conny Brixius, Schriftführerin
Sonja Schäfer, 1. Vorsitzende

1. FC Schmelz 1920/22 e. V.
www.fcschmelz.de
Alte Herren: Am Samstag, 6. April, spielen wir um 18.00 Uhr in
Hüttersdorf gegen die AH SG Prims (Hüttersdorf, Primsweiler, Mi-
chelbach). Treffen ist um 17.30 Uhr am Sportplatz Hüttersdorf.

VdK-Gemeindeverband Schmelz
Tagesfahrt des VdK-Kreisverbandes Saarlouis ins Elsass - Der VdK-
Kreisverband lädt seine Mitglieder zu einer Tagesfahrt ins Elsass
ein. Die Fahrt findet am 08.05.2013 statt. Folgendes Programm ist
vorgesehen: Fahrt über Saargemünd mit kleiner Stadtrundfahrt zum
Chateau du Haut Barr. Nach einem Aufenthalt Weiterfahrt nach
Saverne mit einer geführten Stadtbesichtigung.
Gegen 14.30 Uhr Weiterfahrt nach Saint Louis-Arzwiller zum Schiffs-
hebwerk. Mit einem kleinen Ausflugsboot wird eine Passage auf
dem Hebewerk und eine Kanalfahrt angeboten. Auf der Heimfahrt
wird noch zum Abendessen eingekehrt.
Der Fahrpreis mit allen Angeboten und Abendessen beträgt 53,00 EUR.
Anmeldungen werden vom VdK-KV unter Tel. (06831) 7647770,
Herrn Jost, angenommen. Anmeldung bitte bis zum 19.04. abgeben.

3. Saarländische Schlammfußball-Meisterschaft
Liebe Freunde des gepflegten Fango-Sports! In diesem Jahr gehen
die saarländischen Schlammfußball-Meisterschaften in ihre dritte
Auflage. Am 15.06.2013 werden im Stadion am Witwenhammer
wieder Damen- und Herrenmannschaften um den Titel des saarlän-
dischen Schlammfußballmeisters kämpfen. Die Wettbewerbe wer-
den erstmals im Spielsystem 5+1, d. h. 5 Feldspieler plus Torwart
ausgetragen. Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 16 Jahre.
Anmeldung und weitere Infos unter www.wild-bobbyz.de.

Wanderclub Kilometerfresser Schmelz
www.kilometerfresser-schmelz.de
Fahrt zur IVV-Wanderung nach Wißmannsdorf am 21.04.2013:
Zahlendreher - Letzte Woche hat der Druckteufel wieder zugeschla-
gen und einen Zahlendreher in die Telefonnummer von Edgar Herr-
mann eingebaut. Es muss natürlich heißen: (06887) 4773.
Die Führung im Kloster Himmerod wird von Pater Konrad durchge-
führt, der ja in Schmelz geboren ist und einigen bekannt sein dürfte.
Für den Vorstand: Ingo Kowalik, Schriftführer
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Männerchor Schmelz e. V.
„Schnupperprobe beim Junge(n)Chor Schmelz“ - Der Männerchor
Schmelz hat im Jahre 2010 zur Nachwuchsförderung auch einen
Junge(n)Chor gegründet.
Am Samstag, 13. April, 10.30 Uhr, gestaltet der Junge(n)Chor eine
Schnupperprobe im Musiksaal der Grundschule Schmelz. Eingela-
den sind Jungs im Alter zwischen 7 und 15 Jahren. Das musikpäda-
gogische Konzept vermittelt die individuelle Stimmbildung, Singen
nach Noten, die Schulung von Atem- und Körpergefühl, Hör- und
Sprecherziehung, Bewegung, Rhythmusverständnis und die Aus-
druckschulung.
Im vierzehntägigen Abstand werden die Proben von unserem Chor-
leiter Jens Hoffmann geleitet. Neben dem großen Konzert im Okto-
ber stehen weitere Auftritte und Unternehmungen im Freizeit- und
erlebnispädagogischen Bereich (Fahrt, Zeltlager usw.) auf dem Pro-
gramm.
Nähere Informationen kann man bei Dieter Latz, Tel. (06887) 888456,
oder Thorsten Zimmer, Tel. (06887) 87763, erfahren.
Gerne verweisen wir auf unsere Internetseite: www.mcschmelz.de.
Sollte jemand an diesem Samstag verhindert sein, so ist es natür-
lich auch möglich, den Chor an einer anderen Probe zu besuchen.

Kneipp-Verein Schmelz e. V.
www.kneipp-schmelz.de
„aktiv und gesund“ - Wanderung am 14.04.2013 - Der Kneipp-Ver-
ein Schmelz wandert am Sonntag, 14.04., auf der Ruwer-Hochwald-
Schleife in Hentern, nahe Zerf. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr am Reise-
büro Jochem. Von dort aus fahren wir mit den Autos nach Hentern.
Der mittelschwere Weg ist 13 km lang und führt durch die abwechs-
lungsreiche und wunderschöne Naturlandschaft des Hochwalds.
Etwa in der Mitte der Strecke, ca. vier Stunden sind eingeplant, le-
gen wir eine kurze Rast ein (15 Minuten). Nach der Wanderung keh-
ren wir in eine Pizzeria in Zerf ein.
Näheres bei Herbert Schwarz, Tel. (06887) 2856.
Ab Montag, 08.04., trifft sich die Walkinggruppe um 18.00 Uhr am
Sportplatz in der Heide.
Für die Teilnehmer des Yoga Kurses: Ab 12.04. finden die Übungs-
stunden von 17.30 bis 19.00 Uhr in der Turnhalle der Stefan-Schu-
le in Schmelz-Bettingen statt.
Allen Erstkommunionkindern und Jubilaren gratulieren wir ganz
herzlich und wünschen einen schönen Festtag.

Wir wünschen unseren Kommunionkindern und Mitgliedern einen
schönen Tag.
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am 28. April 2013
im Gasthaus Groß statt. Nähere Informationen folgen.

Unsere Dienstagswanderung im April führt uns nach Saarwellin-
gen ins Ellbachtal. Die Strecke ist als Rundwanderweg von 7,5 km
Länge angelegt und hat nur leichte Steigungen. Unsere gemeinsa-
me Schlussrast findet am Peter-Friedrich-Weiher statt. Treffpunkt
ist der Rathausplatz in Schmelz am 09. April um 13.30 Uhr. Gäste
sind immer willkommen. Die Wanderführerinnen sind Marlene Feld,
Tel. (06838) 1023, und Hedi Wagner, Tel. (06838) 3747.
Alfred Ditzler, Wanderwart

Liebe Gartenfreunde, am 20. April 2013 ist Anmeldeschluss für
unsere Mehrtagefahrt nach Hamburg vom 24. bis 28. Juli 2013. In
Hamburg haben wir folgendes Programm: Internationale Garten-
ausstellung, Hafenrundfahrt, Stadtrundfahrt und Hafencity und das
„Alte Land“. Genaue Angaben erhalten Sie im Reisebüro Jochem.
Auch Nichtmitglieder sind gerne willkommen.
Am jetzigen Samstag findet ab 9.00 Uhr auf dem Gelände von Frau
Leidinger in der Blaubach (Hinweisschild vorhanden) in Bettingen
der Obstbaumschnitt statt.
Generalversammlung mit den Neuwahlen findet, wie angekündigt,
am 4. Mai 2013 im Lokal Heinz (Gräbelchen) um 16.00 Uhr statt.
Für den Vorstand: Helga Dittgen
Obstbaumschnitt am 12. April ab 16.00 Uhr an der ERS Schmelz-
Kettelerschule - Wie jedes Frühjahr treffen sich auch diesmal wieder
die Baumwarte der Obst- und Gartenbauvereine aus Schmelz und
Hüttersdorf-Primsweiler zum jährlichen Schnitt der Obstbäume in
der Anlage der Erweiterten Realschule in Schmelz, Kettelerstraße.
Bei der Aktion, die als Schnittkurs für alle Interessierte angeboten
wird, soll vor Ort über den richtigen Schnitt eines Obstbaumes in-
formiert werden. Erläutert wird der sachgerechte Aufbau einer Py-
ramidenkrone; es sollen die Wachstumsgesetze und die Schnittge-
setze mit einbezogen werden. Der fachgerechte Erhaltungsschnitt
eines Obstbaumes soll in der Praxis gezeigt werden.
Wir würden uns freuen, wenn von unserem Angebot ein reger Ge-
brauch gemacht würde.
Der Vorstand

RV Möve Schmelz wandert am 07.04. am Litermont - Am Sonntag,
07.04., ist um 14.00 Uhr Treffen am Historischen Kupferbergwerk
in Düppenweiler. Gewandert wird am Litermont auf einem der aus-
geschilderten Wanderwege.
Gutes Schuhwerk, Bekleidung und Marschverpflegung sind zu die-
ser Tour über ca. 2,5 bis 3 Stunden selbst mitzubringen.
Die verbrauchten Kalorien werden nach der Wanderung am Start-
ort wieder aufgefüllt (Kaffee und Kuchen).
Zu dieser Wanderung sind alle Mitglieder (auch in Begleitung) und
Radsportfreunde recht herzlich eingeladen.
MTB/Rennfahrer fahren selbstständig nach ihrem Training zum
Kupferbergwerk.

Saarwaldverein Schmelz
www.saarwaldverein-schmelz.de

Obst- und Gartenbauverein Schmelz e. V.
www.gartenbauverein-schmelz.de

Historischer Heimatabend
im Kulturhaus Hüttersdorf
Die Gemeinde Schmelz, der Gemeindebezirk Hüttersdorf, die Dorf-
gemeinschaft Buprich und der Historische Verein Schmelz laden ein
zu einem Heimatabend mit kostenfreiem Umtrunk am Freitag, 12.
April, 19.00 Uhr, in das Kulturhaus Hüttersdorf.
Während dieses Heimatabends, musikalisch umrahmt von einer
Musikgruppe der Grundschule Hüttersdorf, wird das neue Buch von
Dr. Johannes Schmitt mit dem Titel: „Die Republicaner an der Prims.
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Untersuchungen zur Reichsherrschaft Hüttersdorf-Buprich im 18.
Jahrhundert“ vorgestellt.
Elmar Schmitt vom Historischen Verein wird dazu einen Vortrag
halten, in dem er darauf eingeht:
- wie die Gemeinden Hüttersdorf und Buprich, also unsere Vorfah-

ren, zusammenhielten, um ihre Rechte: das Jagen, das Fischen in
der Prims und die Waldnutzung zu erhalten,

- sich dabei gegen ihre Herrschaften an das höchste Reichsgericht
wandten und fast 50 Jahre einen Prozess führten,

- wie sie sogar im Jahre 1722 gewaltsam in einer „Rebellion“ ge-
gen den Herr von Hagen vorgingen und ihn mit einer Jagdgesell-
schaft aus dem Dorf verjagten,

- wie sie den Kartoffelzehnten verweigerten,
- wie Frauen „vor Gericht“ bestraft wurden,
- wie Gesetze und Verordnungen das Dorfleben regelten.
Gemeinde Schmelz
Gemeindebezirk Hüttersdorf
Dorfgemeinschaft Buprich
Historischer Verein Schmelz

Obst- und Gartenbauverein
Hüttersdorf-Primsweiler 1904 e. V.
Informationsstammtisch: Am Sonntagmorgen, 14. April 2013, fin-
det wie gewohnt unser nächster Informationsstammtisch statt. Be-
ginn: 10.15 Uhr. Wir treffen uns in unseren Vereinsräumen hinter
der Turnhalle der Johannesschule in Hüttersdorf zu einem Erfah-
rungsaustausch in Sachen Obst- und Gartenbau.
Thema soll diesmal sein: Arbeiten im Hausgarten, Gemüsegarten,
Ziergarten und Obstgarten im Monat Mai.
Obstbaumschnitt am 12. April ab 16.00 Uhr an der ERS Schmelz-
Kettelerschule - Wie jedes Frühjahr treffen sich auch diesmal wieder
die Baumwarte der Obst- und Gartenbauvereine aus Schmelz und
Hüttersdorf-Primsweiler zum jährlichen Schnitt der Obstbäume in
der Anlage der Erweiterten Realschule in Schmelz, Kettelerstraße.
Bei der Aktion, die als Schnittkurs für alle Interessierte angeboten
wird, soll vor Ort über den richtigen Schnitt eines Obstbaumes in-
formiert werden. Erläutert wird der sachgerechte Aufbau einer Py-
ramidenkrone; es sollen die Wachstumsgesetze und die Schnittge-
setze mit einbezogen werden. Der fachgerechte Erhaltungsschnitt
eines Obstbaumes soll in der Praxis gezeigt werden.
Wir würden uns freuen, wenn von unserem Angebot ein reger Ge-
brauch gemacht würde.
Der Vorstand

Angelsportverein Hüttersdorf e. V.
Ausgabe von Primsscheinen: Jeden Sonntag werden ab 10.30 Uhr
Primsscheine in der Fischerhütte ausgestellt. Ansonsten nach Ver-
einbarung unter der Telefonnummer (06887) 3343. Bitte daran den-
ken, ab dem 01.05. ist die Prims für Jahresscheininhaber offen.
Der Vorstand

Jahrgang 1948 Hüttersdorf
Zur Vorbesprechung unserer Jahrgangsfeier treffen wir uns am Mitt-
woch, 17.04., um 19.30 Uhr bei Bernd in der Weinscheune in Hüt-
tersdorf, Düppenweilerstr. 4.
Die Einberufer

Schuljahrgang 1956/57 Hüttersdorf/Primsweiler
Am 02.03.2013 haben wir beschlossen, uns jeden 1. Samstag des
Monats im Bistro Kush Dil in Hüttersdorf zu treffen. Also, wer Lust
hat, bitte kommen.
Der nächste Stammtisch ist am 06.04.2013 um 19.30 Uhr im Bistro
Kush Dil.
Bis zu den großen Ferien wollen wir noch eine kleine Wanderung
durchführen.
Nicht zu schwer und nicht zu lang und mit einem gemütlichen Bei-
sammensein anschließend (z. B. Runde in Losheim um den See und
dann Schwenker auf dem Campingplatz).
Vorschläge zur nächsten Wanderung mitbringen.
Bilder vom Jahrgang werden immer gerne gesehen und auch
weiterhin gesammelt.
Bitte schaut nach und kommt vorbei!
Harald

Jahrgang 1952/53 Hüttersdorf/Primsweiler
Unser alljährliches Treffen findet in diesem Jahr ausnahmsweise
mal im April statt. Wir treffen uns am Samstag, 13.04., um 19.00 Uhr
bei Peter Feilen im Keller. Wir werden dann die Termine für unsere
Wanderungen und vielleicht auch noch für andere Aktionen festle-
gen. Es wäre schön, wenn viele kämen.
Die Einberufer

Schuljahrgang 1950/51 Hüttersdorf-Primsweiler
Wir wollen uns zu unserem nächsten Jahrgangsstammtisch im Gast-
haus Heinz („Gräpelchen“) in Schmelz-Außen treffen. Dazu wan-
dern wir am Mittwoch, 10.04., um 17.00 Uhr ab dem Schulhof in
Hüttersdorf gemeinsam nach Außen.

Um dem Wirt eine Vorplanung zu erleichtern, bitten wir, bei einer
Teilnahme sich bis zum Dienstag, 09.04., bei Irmchen, Annemie oder
Stefan zu melden. Auch Nichtwanderer sind herzlich eingeladen und
willkommen.

TFC Buprich
Erfolg in der ersten Runde des Saarländischen Pokalwettbewerbs
- Mit 13:11 gewann unser Team gegen den TFC Riegelberg und
erreichte damit die zweite Runde im Saarland-Pokal. Somit wurden
also bis jetzt alle Pflichtspiele in diesem Jahr gewonnen, das hat es
in unserer Vereinsgeschichte noch nicht gegeben. Trotzdem dürfen
wir jetzt nicht nachlassen, denn am heutigen Freitag ist der Tabel-
lenfünfte TFC Morscholz zu Gast. Dies wird ein schweres Heim-
spiel und daher bitten wir eine Stunde vor Anpfiff (21.15 Uhr) um
vollzähliges Erscheinen. Alle Zuschauer, Freunde und Vereinsgön-
ner sind herzlich willkommen.
Der Vorstand

TFC Hüttersdorf
Ohne Chance im Nachholspiel bei der TFF Marpingen, 7:17-Nie-
derlage - An einem alten und schlecht bespielbaren Tisch hatte
unsere junge Mannschaft gegen die Oldys aus Marpingen keine
Chance.
Ergebnisse: Bohnenberger/Klein J. 0:4, Schrecklinger/Paulus 2:2,
Puhl/Quinten 1:3, Pontius/Blass 1:3, Rosar/Oster P. 0:4, Lepaja/Os-
ter S. 3:1
Fr., 05.04., TFC Illingen - TFC Hüttersdorf

RC Hüttersdorf
2 Niederlagen bei den Pokalspielen: Unsere 1. Mannschaft verlor
zu Hause gegen den Aufsteiger aus der Kreisliga und jetzigen Ta-
bellenführer aus der Bezirksliga.
TFC Heiligenwald mit 3:21: So hoch wie die Niederlage war, be-
kam man ein großes Lob für die starke Gegenwehr.
Unsere 2. Mannschaft hatte den TFC Bliesen 2 zu Gast! Dieses Spiel
verloren wir 9:15. Hierbei ist die Steigerung der 2. Mannschaft her-
vorzuheben, die ein echt gutes Spiel ablieferte!
Vorschau: Am 05.06. ist der TFC Limbach 2 zu Gast bei unserer 1.
Mannschaft. Die 2. Mannschaft hat ein Auswärtsspiel beim TFC
Wahlen 2. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr im Vereinslokal.
Wir präsentieren die „11the Night of Pain“. Die Tattookünstler aus
Speicher zeigen ihr Können wieder direkt vor Ort. Am Samstag, 06.
April, geht’s los und endet Sonntagabend, 07. April.

Tennisclub Hüttersdorf
www.tc86huettersdorf.de
Arbeitseinsatz - Bevor die Saisoneröffnung am Samstag, 20.04.2013,
starten kann, sind zunächst noch die Plätze herzurichten. Dazu ist
der nächste Arbeitseinsatz am 06.04.2013 um 10.00 Uhr vorgese-
hen. Alle Spieler werden um Beteiligung gebeten. Ebenso findet
am 06.04.2013 ab 10.00 Uhr die Generalreinigung unseres Clubhau-
ses statt. Dabei sind Judith und Marga auf die Hilfe, insbesondere
unserer weiblichen Mitglieder angewiesen.
Jahreshauptversammlung - Unsere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung findet am 21.04.2013 um 11.00 Uhr im Clubheim statt.
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Geschäftsbericht des Vorstandes,
3. Bericht des Jugendwartes, 4. Bericht des Sportwartes, 5. Bericht
des Kassenwartes, 6. Bericht der Kassenprüfer, 7. Entlastung des
Vorstandes, 8. Verschiedenes und Aussprache.
Anträge zur Tagesordnung können bis zum Beginn der Sitzung
schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.
W. Graf, Schriftführer

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) -
Stamm „Albert Schweitzer“ Hüttersdorf e. V.
Stammesrat: Der nächste Stammesrat tagt am Freitag, 05. April.
Wie immer sind ab 20.00 Uhr im Stammesheim alle Mitglieder des
geschäftsführenden und erweiterten Vorstandes sowie alle Grup-
penführer herzlich eingeladen. Selbstverständlich dürfen aber auch
wieder alle anderen Stammesmitglieder kommen!
Fototausch: Am Freitag, 12. April, haben alle Fotografen im Stamm
die Möglichkeit, ihre Pfadfinderfotosammlung zu vervollständigen
und weiterzugeben. Bitte bringt eure Fotos von vergangenen Akti-
onen idealerweise auf einem USB-Speichermedium mit oder gleich
einen Laptop. Um 20.00 Uhr im Stammesheim geht das lustige Tau-
schen los. An diesem Abend wollen wir auch wieder ein paar Fotos
für die Stammesheimwand auswählen; nutzt diese Chance, euch
mit euren eigenen Fotos dort zu verewigen und bringt alle Fotos
mit, die ihr in den letzten Jahren gemacht habt!
Christian Spurk, Pressewart

Berg- und Hüttenarbeiterverein 1850 Hüttersdorf
Der Vorstand des Berg- und Hüttenarbeitervereins 1850 Hütters-
dorf wünscht allen Erstkommunionkindern Gottes Segen und einen
schönen 1. Kommuniontag. Dieselben Glückwünsche auch für die
goldenen Jubilare.
Horst Fasold, 1. Vorsitzender
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Sportfreunde 1920 Hüttersdorf
www.sf-huettersdorf.de, www.sfh-jugend.de
Spielbetrieb Aktive: Trotz ansprechender Leistung kehrte unsere
1. Mannschaft mit leeren Händen aus Orscholz zurück. Die schnelle
Führung der Gastgeber durch einen Foulelfmeter konnte Josip Ser-
betic per Kopf ausgleichen. Zwar dominierte der SCV von Beginn
an das Spiel, unsere Mannschaft blieb aber durch Konter gefähr-
lich. Einer dieser Konter führte über Pascal Oster und dessen Flanke
verwandelte Benni Kunz zur 2:1-Führung. Durch eine erneute Unacht-
samkeit kam Orscholz noch vor dem Seitenwechsel zum 2:2-Ausgleich.
Nach dem Wechsel war unsere Mannschaft spielbestimmender, musste
aber ab der 60. Minute nach einer gelb/roten Karte in Unterzahl wei-
terspielen. Trotz dieser Unterzahl brachte Benni Kunz nach toller
Einzelaktion unser Team erneut in Führung. Orscholz drängte nun
auf den Ausgleich, doch unsere Mannschaft hielt kämpferisch sehr gut
dagegen. Dennoch, 5 Minuten vor Spielende schafften die Gastgeber
noch den Ausgleich und quasi mit dem Schlusspfiff durch einen Fern-
schuss den mehr als glücklichen Siegtreffer. Neues Spiel, neues Glück.
Nachdem man jetzt gegen 5 Teams aus den vorderen Tabellenplätzen
gespielt hat, treffen wir nun auf die Mannschaften, gegen die ge-
punktet werden muss, um sich aus dem Abstiegskampf zu lösen.
Den Anfang macht die Mannschaft am Sonntag, 07.04.2013, bei der
DJK Dillingen. Anstoß ist wie immer um 15.00 Uhr bei der 1. Mann-
schaft. Das Team hofft auf die notwendige Unterstützung.
Nach schwachen Vorstellungen in der Vergangenheit und deutli-
chen Niederlagen konnte unsere 2. Mannschaft am Sonntag endlich
wieder 3 Punkte einfahren. Markus Motz (2), Daniel Höll und Carlo
Müller per Foulelfmeter sorgten für einen 4:3-Sieg. Am Mittwoch,
10.04.2013, spielt die Mannschaft in einem weiteren Nachholspiel
beim FC Besseringen. Anstoß ist um 19.00 Uhr.
Vorstand: Wir möchten nochmals auf unsere „Reinigungs- und Auf-
räumaktion“ am Samstag, 06.04.2013, hinweisen. Treffpunkt ist um
9.00 Uhr auf der Sportplatzanlage.
Abt. AH - SG Prims: Spiel am Samstag, 06.04.2013, in Hüttersdorf
gegen Schmelz, Treffpunkt: 17.30 Uhr, Anstoß: 18.00 Uhr.
Das Spiel gegen Ford AH endete 1:1, Tor: Torsten Bläss
Schiedsrichter M. P. hatte seine Uhr schon auf Sommerzeit umge-
stellt und beendetet das Spiel bereits nach 50 Minuten.

Männergesangverein „Edelweiß“ Hüttersdorf
Frauentreff am 09.04. in „Wassermanns Eck“ um 19.00 Uhr. Alle
inaktiven und aktiven Frauen sind herzlich eingeladen.
Bitte meldet euch bei Frau Margot Baldes, Tel. 5259.
Jahreshauptversammlung: Am Sonntag, 24. März 2013 fand um 16.30
Uhr im Kulturhauses Hüttersdorf die gemäß § 8 der Vereinssatzung
vorgesehene Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt.
Wahlergebnis - Neuwahl 2013: Der neue Vorstand für die nächsten
zwei Jahre setzt sich wie folgt zusammen:
Geschäftsführender Vorstand:
1. Vorsitzender: Erwin Müller, Hüttersdorf, Leickenberg 29
2. Vorsitzender: Richard Bleistein, Hüttersdorf, Bupricherwiese 9
1. Schriftführer: Dieter Goergens, Hüttersdorf, Düppenweilerstr. 46

1. Kassierer: Günter Krämer, Hüttersdorf, Lindenbergstr. 16
Beirat:
2. Kassierer:
Herbert Rassier, Hüttersdorf, Kanalstr. 13
Josef Landry, Hüttersdorf, Grübchenstr. 51
Beisitzer:
Albert Groß, Hüttersdorf, Am Hellenfloß 12
Hans Lentes, Hüttersdorf, Außener Str. 16
Der Vorstand

Glückwünsche zum Weißen Sonntag - Der Turn- und Leichtathle-
tikverein Hüttersdorf e. V. gratuliert allen Kommunionkindern und
Kommunionjubilaren im Verein und innerhalb der Gemeinde ganz
herzlich zu ihrem Ehrentag und wünscht ihnen alles Gute und eine
würdige Feier im Kreise ihrer Familien.
Abt. Fitness & Gesundheit: Seniorengruppe Gabi - Die Senioren-
gruppe, die von Gabi Becker zwei Jahre betreut wurde, wird in
Absprache mit der Gruppe und unter neuer Leitung zukünftig mon-
tags trainieren. Am Montag, 08. April, 17.00 Uhr, startet die Grup-
pe in die neue Saison.
Auf diesem Weg bedankt sich der TL Hüttersdorf bei Gabi Becker
für ihr Engagement und wünscht ihr alles Gute.

Harmonischer Josefstag am 24. März - Zu einer Standard-Veran-
staltung zählt jedes Jahr der „Josefstag“ des Handwerkerverein
Hüttersdorf e. V. und so auch dieses Jahr wieder am Sonntag, 24.
März, in der „Brasserie Williams“, Hüttersdorf. Am Vorabend be-
suchten die Mitglieder die Messe für die lebenden und Verstorbe-
nen des Vereins anlässlich des Gedenktages an den hl. Josef, dem
Schutzpatron der Handwerker. Am nächsten Tag war dann die offi-
zielle Feierstunde im Vereinslokal. Hier konnte der 1. Vorsitzende
Klaus Strauch dann auch folgende Ehrengäste begrüßen: Andreas
Klein vom Verband für Handel und Gewerbe Schmelz, die Ortsvor-
steherin von Schmelz Bärbel Groß, den stellvertretenden Ortsvor-
steher von Primsweiler Walter Schütte, den Ortsvorsteher Nicolas
Lorenz von Hüttersdorf. Dieser ging in seiner kurzen Ansprache noch
auf die Bedeutung des Handwerkes für die Gemeinde Schmelz und
auch zur Bewahrung dieser langjährigen Tradition des Vereins in
Hüttersdorf ein. Dies setzte er in den letzten Jahren auch immer
durch seine Präsenz und Unterstützung bei den Aktionen und Ver-
anstaltungen des Handwerkervereins um. Ein besonderer Dank gilt
auch dem Filialleiter Hüttersdorf der Kreisparkasse Saarlouis, Herrn
Salim Cifci, der dem Verein wie im letzten Jahr eine Geldspende über-
reicht hat. Bevor der offizielle Teil dann endete, nahm der Vorsitzende
dann noch die Gelegenheit wahr, dem langjährigen Mitglied und Kas-
senprüfer Arndt Thiel zu seinem 70. Geburtstag im Namen des Ver-
eins ganz herzlich zu gratulieren. Er sagte aber auch Dank für sein
großartiges und stets verlässliches Engagement bei allen Veranstal-
tungen des Vereins. Dass er als Sänger und Gitarrist stets begeiste-
re und auch die Herzen der Frauen erfreut hat, war denn auch das
berühmte „Tüpfelchen“ auf dem i der Unterhaltung im Verein.
Bei dem anschließenden kleinen Imbiss des Vereins hatten alle
Anwesenden wieder reichlich Gelegenheit zum gemeinsamen Ge-
spräch. Das fiel teilweise auch sehr ausführlich aus, was aber
ebenfalls schon zur Tradition gehört, denn Kameradschaft kann man
in der heutigen Zeit gar nicht hoch genug würdigen.
Erfolgreiche Mitglieder- und Generalversammlung - Am Diens-
tag, 26. März, fand die Generalversammlung des Handwerkerver-
eins Hüttersdorf in „Wassermanns Eck“ statt. Mit großer Beteili-
gung nahmen die anwesenden Mitglieder die Berichte des Vorstan-
des entgegen. Dabei konnte der 1. Vorsitzende Klaus Strauch
insbesondere auf die durchgeführten Veranstaltungen, Wanderun-
gen und Aktionen des Vereins verweisen. Gerade die zahlreiche
Beteiligung vieler Mitglieder, z. B. beim Zunftbaumsetzen und -ab-
bauen sowie das Maifest waren sehr erfreulich, da normalerweise
die freiwilligen Helfer eher weniger werden. Aus dem Kassenbe-
richt von Karl Ludwig Steimer (Steuerberatung Steimer, Lebach) war
zu entnehmen, dass die Finanzen des Vereins bestens aufgestellt
sind. Die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigten dann auch
die Kassenprüfer Arndt Thiel und Markus Willhelm.
Unter der Versammlungsleitung von Hans Albert Leidinger kam es
bei dem TOP Entlastung und Neuwahl des Vorstandes zu einem
Novum im Verein. Der Vorstand wurde nicht nur einstimmig entlas-
tet, sondern auch komplett wiedergewählt.
Somit setzt der neue Vorstand auch wieder wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender: Klaus Strauch, 2. Vorsitzender: Bernd Leistenschnei-
der, Kassenwart: Karl Ludwig Steimer, Schriftführer: Robert Brischke,
Organisationsleiter: Harald Magistrali, Beisitzer: Dieter Bleymehl, Karl
Heinz Kessler, Simone Hellwig, Astrid Kessler, Ilka Brieschke. Kas-
senprüfer wurden wieder Markus Willhelm und Arndt Thiel.
Damit steht die Mannschaft des Vorstandes für die nächsten zwei
Jahre wieder fest und kann die Arbeit der letzten Jahre erfolgreich
fortsetzen.
Der Vorstand
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MichelbachGemeindebezirk
Ortsvorsteherin Christa Rohnert, Am Kleekopf 1a, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 74 / 61 29

LimbachGemeindebezirk
Ortsvorsteher Bernhard Zimmer, Schleitstraße 12, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 87 / 15 19

Kommunionfeier
in Limbach und Dorf im Bohnental
Wir wünschen den Kommunionkindern aus Limbach und Dorf im
Bohnental zur 1. heiligen Kommunion Gottes Segen sowie einen
schönen Festtag im Kreise ihrer Familien.
Bernhard Zimmer, Ortsvorsteher Limbach
Friedhelm Reiter, Ortsvorsteher Dorf im Bohnental

Ortsvorsteher vor Ort
Straße zum Kindergarten - Freitag, 05.04., ab 17.00 Uhr - Am Frei-
tag, 05.04., besuche ich ab 17.00 Uhr die Straße Zum Kindergarten.
Hiermit lade ich vor allem die Anwohner und Anlieger dieser Stra-
ße herzlich ein. Ich möchte mich mit den Bürgerinnen und Bürgern
über ihre Anliegen und Anregungen unterhalten.
Bernhard Zimmer, Ortsvorsteher

Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe
Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien eine schöne 1. hei-
lige Kommunion und Gottes Segen.
Der Vorstand

DRK Limbach-Dorf e. V.
Besuchen Sie unseren Seniorentreff - Am Mittwoch, 10. April, fin-
det im DRK-Haus in Limbach unser nächster Seniorentreff statt. Wir
beginnen ab 15.00 Uhr.
Für weitere Informationen steht Ihnen Annemarie Brachmann gern
zur Verfügung, Tel. (06887) 2487 oder annemarie-brachmann@drk-
limbach.de.
Möchten Sie zu Hause abgeholt und abends wieder nach Hause
gebracht werden? Dann melden Sie sich bitte ebenfalls bei Anne-
marie Brachmann.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kirchenchor „Cäcilia“ Limbach/Dorf i. B.
Nächste Termine:
Fr., 05.04., keine Chorprobe!
Fr., 12.04., 19.00 Uhr, Probe für Frauenchor (für Maiandacht)
20.00 Uhr, Probe Gesamtchor
Fr., 19.04., 19.00 Uhr, Probe Frauenchor
20.00 Uhr, Probe Gesamtchor

Obst- und Gartenbauverein
Generalversammlung: Am 21. April, 15.00 Uhr, findet im „Vis-à-
Vis“ unsere diesjährige Generalversammlung statt. Im Anschluss
wird Peter Hagen einen Lichtbildervortrag über „Pflege und Schnitt
von Rosen“ halten. Die Veranstaltung endet mit einem Imbiss.
Tagesfahrt: Am Sonntag, 7. Juli, findet eine Tagesfahrt zum Lui-
senpark in Mannheim statt. Genaueres demnächst.
Manfred Leinenbach, Schriftführer

Volleyballclub Limbach e. V.
Aufgrund der Schließung unserer Schulturnhalle haben sich beim
Jugendtraining einige organisatorische Änderungen ergeben. Alle
Trainingszeiten, welche vorher in der Schulturnhalle stattgefunden
haben, müssen in die Talbachhalle verlegt werden. Bei den Trai-
ningszeiten ergeben sich folgende Änderungen:
Donnerstag:
15.00 bis 16.00 Uhr: Küken-Training, Trainer: Andrea und Anja
16.00 bis 17.30 Uhr: Training U13 + U16 - männliche Jugend, Trai-
ner: Eva und Markus
17.30 bis 19.00 Uhr: Training U13 + U16 - weibliche Jugend, Trai-
ner: Anna und Janina
Freitag:
17.00 bis 18.00 Uhr: Training 1. + 2. Schuljahr, Trainer: Lena und
Larissa
Das erste Training für unsere Jugend beginnt nach den Osterferi-
en am 11. April.
Die Trainingszeiten für unserer Damenmannschaft können wir leider
erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben! Trainingsbe-
ginn für die Saisonvorbereitung ist der 22. April 2013.
Der Vorstand

TTC Limbach e. V.
www.ttc-limbach.de
Spielersitzung: Am Samstag, 06.04.2013, findet um 18.00 Uhr in der
Talbachhalle eine wichtige Spielersitzung statt. Hierzu sind alle
Spielerinnen und Spieler eingeladen, die in der neuen Saison spie-
len wollen. Wer verhindert ist, sage bitte vorher dem 1. Vorsitzen-
den oder dem jeweiligen Spielführer Bescheid, damit wir für die
neue Runde planen können.

Vereinsmeisterschaften: Ebenfalls am 06.04.2013 finden unsere
diesjährigen Vereinsmeisterschaften in der Talbachhalle statt. Be-
ginn ist um 13.00 Uhr für die Jugend und um 19.00 Uhr für die Er-
wachsenen. Wir hoffen auf eine große Resonanz.
Saisonabschluss: Da am 20.04.2013 der offiziell letzte Spieltag die-
ser Runde ist, möchten wir im Anschluss an die Spiele in der Tal-
bachhalle die Runde gemütlich ausklingen lassen. Hierzu sind alle
Spielerinnen und Spieler und alle Fans recht herzlich eingeladen.
Training: Das Jugendtraining beginnt wieder nach den Osterferien
am 10.04.2013 immer mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Tal-
bachhalle.
Für die Erwachsenen steht der Freitag ab 19.00 Uhr zur Verfügung.

MF Haseogge e. V.
Einladung zur Eröffnungsfahrt (1993-) 2013 am Samstag, 6. April,
um 14.00 Uhr auf dem Marktplatz in Gresaubach.
Auch nach 20-jährigem Bestehen der Motorradfreunde Haseogge,
ob’s stürmt oder schneit, wird zur Saisoneröffnungsfahrt eingela-
den: Treffen am Samstag, 6. April, um 14.00 Uhr, Abfahrt vollge-
tankt um 14.30 Uhr.
Gefahren wird nach 2 Jahrzehnten auch in 2 Gruppen. Eingeteilt
nach Lust und Laune, Erfahrenen und Neueinsteiger werden wir
uns nach gemeinsamem Zwischenhalt am Hasenhaus zum Schwen-
ken und gemütlichem Umtrunk wiederfinden.
Die MF Haseogge wünschen ein gutes Gelingen und stets min. 10
cm Platz zwischen Lenker und hartem Teer!

Hundesportverein Limbach e. V.
Am 06./07. April sind wir in der Hundesporthalle (Zum Linslerhof 5)
in Überherrn Bisten anzutreffen. Dort findet das 2. Dogdance-Tur-
nier im Saarland statt. Beginn ist jeweils um 9.00 Uhr, der Eintritt
ist frei! Von daher finden an diesem Samstag keine Gruppenübungs-
stunden statt.
Bitte beachtet folgende Trainingsänderungen: Nach den Osterfe-
rien (noch bis 06.04.) ist die Platzbelegung folgendermaßen: Agili-
ty - samstags ab 14.00 Uhr, Basisausbildung und Gruppenstunde -
mittwochs und samstags 17.00 bis 18.00 Uhr, Begleithund-Training
- mittwochs und samstags ab 18.00 Uhr, Fungruppe Gerätetraining
- mittwochs, 18.00 bis 19.00 Uhr, Obedience - samstags 15.30 bis
16.30 Uhr, THS Geräte für aktive Hundesportler - samstags ab 18.00
Uhr, Dogdance - mittwochs 18.00 bis 19.00 Uhr, IPO - im Anschluss
ans BH-Training, Welpengruppe - samstags 16.00 bis 17.00 Uhr.
Neu im Programm: Ab 10.04. bieten wir eine Fungruppe an, dort
werden Gerätesequenzen aus Agility und THS trainiert. Eine tolle
Beschäftigungsmöglichkeit für Zwei- und Vierbeiner, welche keine
Turnierambitionen haben - Trainingszeit s. o.!
Schnupperstunden bieten wir in folgenden Gruppen an: mittwochs
und samstags ab 17.00 Uhr im Basistraining, Welpen sind sams-
tags ab 16.00 Uhr auf der Platzanlage. Teilnehmende Hunde sind
geimpft und über eine Tierhalterhaftpflichtversicherung versichert.
Ansprechpartner: Lisa Joachimsky - Mobil: (0176) 21549398, E-Mail:
dvg-schmelzlimbach@gmx.de; Ruth Scherer, Tel. (06874) 6210.

Kfd Michelbach
Einladung zur Generalversammlung am Donnerstag, 11.04.2013 -
Im Anschluss an die Eucharistiefeier um 18.30 Uhr für die Leben-
den und Verstorbenen der Kfd Michelbach laden wir zur General-
versammlung ins Pfarrsälchen ein. Die Tagesordnung wird vor Ver-
sammlungsbeginn bekannt gegeben. Da in diesem Jahr Neuwah-
len anstehen, hoffen wir, recht viele Mitglieder im Sälchen begrü-
ßen zu dürfen.
Euer Vorstandsteam

Turn- und Sportverein Michelbach e. V.
Am Sonntag, 07.04., spielen wir in Thailen.
SV Thailen 1 - TuS Michelbach 1, Anstoß: 15.00 Uhr
Der Vorstand

FerienErlebnisTage 2013
Liebe Kinder, herzlich lade ich euch zu den diesjährigen FerienEr-
lebnisTagen in der zweiten Sommerferienwoche von Montag, 15.
Juli, bis Freitag, 19. Juli 2013, täglich ab 8.00 bis 18.00 Uhr in und
um die alte Schule in Michelbach ein.
Das Betreuerteam hat die spannende Woche unter das Thema „Dis-
ney“ gestellt. Es erwarten euch wieder jede Menge Spaß, gute Lau-
ne, leckeres Essen und ein tolles Programm. Die Anmeldung zu die-
sen Tagen läuft diesmal unter folgender E-Mail-Adresse:
ferienerlebnistage@t-online-de.
Die Kinder, die schon angemeldet sind, bitte ich, sich ebenfalls per
Mail noch mal anzumelden. Ihr erhaltet nach der Anmeldung per
Mail den Anmeldebogen, den ihr dann im Pfarrhaus abgeben könnt.
Mit einem Kostenbeitrag von 60,- Euro seid ihr dabei!
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Dazu müsst ihr diesen Betrag auf folgendes Konto überweisen: Spar-
kasse Merzig, BLZ 59351040, Konto-Nr. 0605024942.
Wir freuen uns auf euch!
Für das Betreuer- und Küchenteam: Tanja Buchheit-Thewes, Ge-
meindereferentin

Einladung an alle Vereine und Gruppierungen
des Gemeindebezirkes Primsweiler
Am Dienstag, 09.04.2013, findet um 19.00 Uhr im Clubheim des SCP
eine Besprechung mit den Vereinen und Gruppierungen des Ge-
meindebezirkes Primsweiler statt.
Tagesordnung:
1. 700 Jahre Primsweiler
2. Verschiedenes
Die Vertreter der Vereine und Gruppierungen werden gebeten, zu
dieser wichtigen Besprechung vollzählig zu erscheinen.
Hans Siedlaczek, Ortsvorsteher

Sportfischerverein Primsweiler e. V.
Primsscheinausgabe - Am Sonntag, 07.04., werden von 9.00 bis
12.00 Uhr in der Fischerhütte Primsscheine an die Mitglieder aus-
gegeben.
Der Vorstand

Chorgemeinschaft Primsweiler e. V.
Chorprobe: Mi., 10.04., 19.00 Uhr, Probe in der Schule Primsweiler
Jahreshauptversammlung - Am Sonntag, 14.04.2013, findet um
16.00 Uhr in der Schule in Primsweiler die gem. § 8 der Vereinssat-
zung vorgesehene Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt.
Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge einzubringen. Die Anträge
sind spätestens drei Tage vor Beginn der Versammlung schriftlich
und begründet beim Vorstand einzureichen. Die Tagesordnung
wurde bereits veröffentlicht.
Der Vorstand

Obst- und Gartenbauverein
Hüttersdorf-Primsweiler 1904 e. V.
Obstbaumschnitt am 12. April ab 16.00 Uhr an der ERS Schmelz-
Kettelerschule - Wie jedes Frühjahr treffen sich auch diesmal wieder
die Baumwarte der Obst- und Gartenbauvereine aus Schmelz und
Hüttersdorf-Primsweiler zum jährlichen Schnitt der Obstbäume in
der Anlage der Erweiterten Realschule in Schmelz, Kettelerstraße.
Bei der Aktion, die als Schnittkurs für alle Interessierte angeboten
wird, soll vor Ort über den richtigen Schnitt eines Obstbaumes in-
formiert werden. Erläutert wird der sachgerechte Aufbau einer Py-
ramidenkrone; es sollen die Wachstumsgesetze und die Schnittge-
setze mit einbezogen werden. Der fachgerechte Erhaltungsschnitt
eines Obstbaumes soll in der Praxis gezeigt werden.
Wir würden uns freuen, wenn von unserem Angebot ein reger Ge-
brauch gemacht würde.
Der Vorstand

Sport-Club Primsweiler
Aktive: SV Thailen - SCP 6:2.
Am Sonntag spielen beide Mannschaft in Konfeld. Anstoß 2. Mann-
schaft: 13.15 Uhr, 1. Mannschaft: 15.00 Uhr.
Damen: SCP - Ensdorf 0:4. Gegen den Tabellenführer musste unse-
re Damenmannschaft eine verdiente Klatsche hinnehme. Leider fiel
der Sieg für Ensdorf etwas zu hoch aus.
Nächstes Spiel: Bous - SCP am 07.04., Anstoß 13.00 Uhr.
Rückblick: Das 2. Oster-Skatturnier des SC Primsweiler am
30.03.2013 war ein toller Erfolg. Nachdem im letzten Jahr beim Pre-
mierenturnier 66 Teilnehmer zu verzeichnen waren, waren am Os-
tersamstag 82 Mitspieler zu Gast in unseren klimatisierten Zelten.
Bei hervorragender Stimmung und bester kulinarischer Versorgung
erreichte Olaf Immesberger aus Lebach mit 3323 Punkten in zwei
Serien den ersten Platz und durfte die Siegprämie von 400,00 Euro
mit nach Hause nehmen. Platz zwei und damit 200,00 Euro gingen
an Holger Philippi aus Eppelborn und über 100,00 Euro durfte sich
Gerd Krautkremer aus Eiweiler freuen. Beste Dame war Sandra
Thiery aus Lebach und gewann damit 50,00 Euro. Mittlerweile hat
sich unser Turnier einen Namen im der saarländischen Skatszene
gemacht und so blicken wir zuversichtlich auf Ostern 2014.
Ein großes Dankeschön an Ministerpräsident a. D. Peter Müller für
die Übernahme der Schirmherrschaft. Weiterhin herzlichen Dank an
die vielen fleißigen Vereinsmitglieder und Helfer, denen der Ver-
einserfolg wichtiger war als die persönliche Freizeit sowie an die
zahlreichen Sponsoren, ohne die dieses Turnier nicht möglich wäre.

PrimsweilerGemeindebezirk
Ortsvorsteher Hans Siedlaczek, Jahnstraße 26, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 81 / 12 09

schmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faber.de.de.de.de.de

Kommunionfeier
in Limbach und Dorf im Bohnental
Wir wünschen den Kommunionkindern aus Limbach und Dorf im
Bohnental zur 1. heiligen Kommunion Gottes Segen sowie einen
schönen Festtag im Kreise ihrer Familien.
Bernhard Zimmer, Ortsvorsteher Limbach
Friedhelm Reiter, Ortsvorsteher Dorf im Bohnental

TTC Dorf e. V.
www.ttcdorf.de
Meisterschaftsfeier der SG Dorf/Lindscheid - Die Meisterschafts-
feier der Herren 2, SG Dorf/Lindscheid, findet am 27.04. im Vereins-
haus in Lindscheid statt. Einzelheiten in der nächsten Ausgabe des
Gemeindeblattes.
Trainingszeiten Bereich Tischtennis: Herren: Dienstag ab 19.00
Uhr
Trainingszeiten der Aerobicabteilung - Das Training der Aerobic-
abteilung findet montags ab 18.30 Uhr statt. Die Frauen der Aerobi-
cabteilung freuen sich auf weitere Frauen, die am Training teilneh-
men wollen.
Terminvorschau: 13.04., 19.30 Uhr, TTV Hasborn 3 - Herren 1

„Damit der Erzählfaden nicht abreißt ...“
4. Vortrag am 08.04.2013 - Die Bohnentaler Muske(l)tiere bieten eine
kostenlose Vortragsreihe mit dem Schwerpunkt biografische Beglei-
tung bei Demenz und ähnlichen Erkrankungen an. Referent ist Herr
Hardy Sebastian.
Die Vorträge finden jeweils am Montag ab 18.30 Uhr in der ehem.
Grundschule in Scheuern statt, Dauer ca. 1 1/2 Stunden. Es besteht
die Möglichkeit, an allen oder auch an einzelnen Veranstaltungen
teilzunehmen. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Daher ist eine
Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung erfolgt über das Telefon
der Muske(l)tiere. Die Muske(l)tiere sind von Montag bis Freitag,
außer an Feiertagen, in den Zeiten von 10.00 bis 12.00 Uhr und von
15.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer (06888) 5810582 zu
erreichen.
Termin und Thema - 08.04.: Zurück in die Zukunft. Von Zeitreisen
zu Essigwasser und angebrannten Zwiebeln.






